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23jährig, flog Ernst Heinke l 1911 se in e rstes 
selbstgebautes Flugzeug . Zehn Jahre später 
gründete der inzwischen bekannt gewordene 
Konstrukteur sein erstes Flugze ugwerk in 
Warnemünde. Das war am 1. Dezembe r vor 
genau 40 Jahren. Als Professor Hei nke l 1958 
starb, halte er 500 Flugzeuge konstruiert, 400 
davon trugen das weltbekannte Zeichen "He". 
Unser Bild rechts: Das Kurzslreckenverkehrs· 
flugzeug He 211; 24 Sitzplätze, 860 km/ho 

Mit über 50000 Beschäftigten gehörten die 
Hei nk el-We rk e zu den größten Flugzeugwer. 
ken de r W elt. Nach Kriegsende wurden mit 
kaum 100 Mitarbeite rn zunächst Motoren und 
G etri ebe gebaut, der Motorroller geschaffen 
und schließlich Entwicklungsaufträge aus dem 
Aus land ausgeführt. 1953, a ls das Verbot 
einer deutschen luftfahrtindustri e aufge hoben 
war, konnte der Bau von Flugzeugen be
ginnen. Das Produktionsprog ramm steht heute 
auf einer breiten Basis . Bild links : Fre i
Prüfstand für Hubschrauber-Triebwe rke. 

Wie lange kann ein moderner Mensch in einer Höhle leben, um 
z. B. einen Atomkrieg zu überleben? Zwei Männe r und zwei 
Frauen wollten es genau wissen und bei di ese r Gelegenhei t den 
Rekord eines jungen Franzosen brechen, der 62 " Nächte" in 
einer Alpenhöhle ausgehalten hatte. Bill Penman (37) war so 
fe lsenfest überzeugt es zu schaffen, daß er als letzter nach 64 
Tagen wiede r nach oben kam. Unse r Bild zeigt ihn in 425 Mete r 
Tiefe in einer Höhle südlich der austral ischen Stadt Darwin. 

II 

Unten : Ein fes tlicher Augenblick! Der Kreis
verein des Deutschen Roten Kreuzes in Stuft
gart übergibt dem Kath. Mädchengvmnasium 
SI. Agnes den 100. Erste-Hilfe-Koffer. Mit d ie
sem Ubungskoffer werden Schülerinnen und 
Schüler in Erster Hilfe ausgebildet, damit sie 
bei Wanderungen, in ihren Landheimen uild 
in d er Schule se lbst Unfallhilfe 'eis te n können . 
Wie die Vertre ter des DRK - links Strässe r, 
in der Mitte Prof . Dr. Bern er - bei der Uber
gabe des 100. Koffers lobend erwähnten, 
steht Stuttga rt mit diese r Aktion an der Spitze. 
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Vor neuen großen lufgaben 
Man hat sidl offenbar in dieser Zeit daran gewöhnt, daß Kri
sen und Geborgenheit einander abwedlseln. Die Guten auf 
dieser Erde wollen, daß trotz allen Ernstes die Welt glück
lieh sei. Dazu aber gehört es, daß wir alle an diesem Glück
lichsein und für Frieden und Freiheit mitarbeiten, Vorsorge 
und Fürsorge treffen. Zu dieser Daseinsvorsorge gehören auch 
der zivile Bevölkerungsschutz, der Selbstschutz und die Selbst
hilfe und das Bekenntnis zur Nächstenliebe. 
Wir im Bundesluftschutzverband haben in den vergangenen 
Jahren im Rahmen der Möglichkeiten an Person und Sache 
große Arbeit geleistet, und viel Erfolg war uns beschieden. 
Immer stärker wurde das Bekenntnis zu unserer Arbeit ohne 
Unterschied der Parteien. Wir sind glücklich darüber, daß 
Bundesparlament und Ländervertretungen, bekannte Persön
lichkeiten im Staat, Minister, Wirtschaftler, Wissenscha.ftler, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich in Aufrufen, Ansprachen 
und Schriften zu unserer Arbeit im Lu(tschutz und zum 
Selbstschutz bekannten. In dankenswerter Weise haben Pres
se, Rundfunk und Fernsehen immer wieder auf die Bedeu
tung des zivilen Bevölkerungsschutzes und insbesondere auf 
den Wert des Selbstschutzes hingewiesen. 
Das neue Selbstschutz-Gesetz wird uns neue und große Auf
gaben bringen; wir werden die Ausbildung und Aufklärung 
im Selbstschutz und in der Nächstenhilfe, im luftschutzmäßi
gen Verhalten aller Bürgerinnen und Bürger im Alter von 
18 bis 65 Jahren übernehmen. Wir sollten wissen, daß luft
schutzmäßiges Verhalten vielleicht über Leben und Tod ent
scheidet. Das kommende Schutzraum-Gesetz wird unserer Ar
beit eine wertvolle Ergänzung bieten. Luftschutz ist nötig und 
- das wissen wir aus der Erkenntnis exakter Wissenschaft 
und Forschung - auch möglich. Es ist der Arbeit unserer 
hauptamtlichen Mitarbeiter und insbesondere unserer ehren
amtlichen Mitarbeiter in Stadt und Land zu verdanken, daß 
nach all den Hemmungen und Zweifeln die Meinung über 
die Notwendigkeit wahrhaften und echten zivilen Bevölke
rungsschutzes sich zum positiven Bekenntnis gewandelt hat. 
Wir wissen, daß das nicht möglich war ohne die Kraft der 
ehrenamtlichen Helfer, die sich mit unseren hauptamtlichen 
Mitarbeitern Schulter an Schulter selbstlos zur Verfügung 
stellten. 
Wir wollen auch einmal deutlich heraussteHen, daß die Arbeit 
des Bundesluftschutzverbandes auch im Frieden wirksame 
Hilfe leisten kann. Das hat sich erwiesen bei dem Bergwerks
unglück in Luisenthal und bei der Flutkatastrophe in Nord
deutschland. Rund 5000 Bundesluftschutz-Helfer und -Helfe
rinnen hatten sich mit an ihren Geräten zur Verfügung ge
stellt und waren tätig, wo die Not es erforderte. Der Innen
senator der Freien und Hansestadt Hamburg, Helmut 
Schmidt, bezeichnete den Bundesluftschutzverband anläßlich 
der Flutkatastrophe als einen großartigen Magneten und als 
ein Sammelbecken für viele Hilfswillige. 
Mit Vertrauen gehen wir in das Jahr 1963 und in die fol
genden Jahre. Wir werden die Pflichten, die die neuen Ge
setze unserer Arbeit bringen, gern auf uns nehmen und be
weisen, daß wir jederzeit in der Lage sind, dem Hilfsbedürf
tigen Schutz zu geben und unter Umständen das Leben zu 
retten. 
Luftschutz ist Daseinsvorsorge, Staatsnotwendigkeit, sittlidle 
und soziale Pflicht. 
Wir vereinigen uns in der Sorge um unsere Familie, um un
sere Nächsten, um unsere Gemeinde, um unser Land - jeder 
den verschiedenen Tätigkeiten zugewandt - aber einig in 
der Hilfsbereitschaft, Völkerfreundschaft und im Willen zum 
Frieden. Allen Drohungen setzen wir den festen Willen zum 
Frieden entgegen, ohne schwach zu sein, wohlwissend : Der 
beste Luftschutz ist der Friede! 
Möge das neue Jahr und mögen die kommenden Jahre Segen, 
Frieden, Freiheit, Gesundheit und Ordnung als treue Gefähr
ten haben! 

Köln-Braunsd1weig 
Neujahr 1963 

Dr. h. c. Erich Waller Lotz 
Präsident des 

Bundesluftsdlutzverbandes 



Liebe Helferinnen 
und Helferl 

Dos Jahr 1962 mit seiner Fülle von 
Arbeit liegt hinter uns. Hohe Anfor
derungen mußten an die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter geste ll t 
w(:rden, oft bis an die Grenze de3 
Zumutbaren. Es galt vor allem, die 
Organisahon des Bundesluftschutz
verbandes und des Selbstschutzes zu 
festigen, neue leistungsstarke Fiih
rungskräftc zu gewinnen und fü r ihre 
Aufgabe uuszubildcn. Bundesschule, 
Landcssdwlcn und örtliche Ausbil
dungsstätten hoben diese Aufgaben 
in vorbildlicher Weise gelöst, wobei 
neue Wege von der BundeshauptsteI
le und den Landesstellen gesucht und 
gefunden wurden 

Die breite Aufklärung der Bevölke
rung über s<.>lbstsdlulzmäßigcs Ver
halten war Schwerpunkt unserer Ar
bcit im vcrgangcnen J~lhr. Die Wel
bung freiwillir.er Heiter wurde durdl 
Sondermaßnahmen fortgesetzt. Die 
Znhl unserer HelIerinncn ist bcncht
lieh gestiegen. In Wort lind Schrift, 
in Rundfunk und Fernsehen wurde 
versucht, den Selbstschutzgedanken 
zu fÖrd<.'rn 

In den Katastrophcncins5tzen konn
te der Bundesluftschutzverbnnd dank 
guter Ausbildung erfolgreich Hilfe 
leisten und sich a llgemeine Anerken
nung verdienen 

Das Jahr 1963 wird uns neue Auf
gaben bringen. Wir werden uns un
geachtet nllcrSchwicrigkeiten weiter
hin gemeinsam bemühen, unsere 
Pflicht zu tun 

Mit dem Dank für die geleistete Ar
beit gruße ich alle haupt- und chrcn
nmtlichen Helfer und wünsche ihnen 
ein g)ückhnftes Jahr 1963. 
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Wolfr,ang Fritze 

Ltd. RC'3icrungsdirektor, 
Gescht. Vorstandsmitglied 

de., BLSV 

Wettlauf mit der Zeit 
Hubschrauber bringt ReHungsstation an den Unfallort 

Täglich sterben in der Bundesrepublik 
100 Mensdlen den Unfalltod; etwa 40 
von ihnen fallen dem Moloch Verkehr 
zum Opfer, 60 werden durch einen Un
fall an ihrer Arbeitsstätte oder im 
Haushalt getötet. Haben wir uns an 
diese Zahlen "gewöhnt"? Die Berichte 
über das Sterben dieser Menschen aller 
Altersgruppen werden uns nur verein
zelt bekannt, sei es, daß der Tote mit 
uns befreundet war oder ein schweres 
Unglück gleich mehrere Leben aus
löschte und damit weit über den UnIall
ort hinaus in der Presse und im Rund
funk Interesse fand. Erst die zusam
menfassende Jahresstatistik gibt uns 
einen Schock: 14000 Todesopfer aut den 
Straßen, 17000 im Betrieb und im 
Hause. 
"Ja, über das ganze Jahr verteilt''', so 
wird schnell das erschreckende Resul
tat verkleinert, in seiner Wirkung ge
milderl Aber bedenken wir doch, daß 
damit die Bewohner einer mittleren 
Stadt in einem Jahr hingerafft wurden, 
Grund genug - wäre diese Katastrophe 
an einem Tage geschehen -, das ganze 
Land in Trauer zu versetzen. 
Die steigende Zahl der zugelassenen 
Kraftfahrzeuge, die Hast in allen Werk
stätten, das ganze nervöse Gebaren 
unserer Zeit - a lles Gründe, um die 
"Schattenseite" unseres Lebens zu er 
klären, aber nicht zu entschuldigen. Ge
wiß, wir haben uns daran "gewöhnt", 

Nur abhängig vom 
Wetter, so bringt der 
Hubschrauber die " Flie· 
gende Rettungsstation" 
sicher an ihren Einsatz· 
ort. Die schnelle Hilfe 
bei einer Katastrophe 
wird le ide r oft ve n:.ö· 
gert durch verstopfte 
oder schwierige Stra· 
Ben, über die sich dio 
Rettungsmannschaften 

mühsam ihren Weg 
bohnen müssen. Ode r 
die UnfallsteIl e liegt 
abseits de r Straßen, 
dann kann die Hilfe 
nur noch "durch die 
Luft" gele istet werden . 
Während des Fluges 
sitzen Ärzte und Hel· 
fer im Hubschrauber. 

täglich in der Zeitung eine Spalte der 
Verkehrsunlälle zu linden; wir kennen 
die Häufung an den Wochenenden, be
zahlen die Reiselust an den Pfingst
tagen mit hohem Blutzoll. 
Andere Statistiken sprechen sachlich 
von dem jährlichen Zuwachs an Hirn
geschädigten durch Verkehrsunfälle. 
Legt man einen durchschnittlichen Kran
kenhausaufenthalt von 30 Tagen zu
grunde, SO belegen d iese 30000 Verun
glückten 12 bis 13 Kliniken zu je 200 
Betten. Eine andere Angabe sagt aus: 
ein Verkehrstoter "kostetU rund 80000 
DM. Funkstreitenwagen mit Blaulicht, 
rasende Krankenwagen - das gehört 
zu "unserem Leben". 
Diese Zahlen, die uns schockieren, ver
anlassen jedoch verantwortungsbewußte 
Menschen zu überlegungen, wie dem 
zu begegnen sei. Jenseits der Anstren
gungen, die Verkehrsverhältnisse oder 
etwa die Fahrtauglichkeit der Fahrer zu 
verbessern, zwingt das Gebot., Leben 
zu erhalten, zu oft kühnen Gedanken. 
Da ist die Feststellung, daß eine ganze 
Anzahl Menschen nicht hätte sterben 
brauchen, wenn ärztliche Hilfe rechtzei
tig am UnIallort eingetroffen wäre. Die 
Mehrzahl der schweren Verkehrsun
fälle ereignet sich auf Landstraßen. Es 
dauert eine Zeit, bis überhaupt Hilfe 
angefordert werden kann. Auf der 
Fahrt zum Krankenhaus verlöscht wie
derum manches Leben. Man versucht 



Blick in einen der beiden Behandlungsräume 
der "Fliegenden Rettungsstation". Die Ärzte 
und ihre Helfer haben genügend Platz. Im 
Vordergrund das Gerät für di e geschlossene 
Kreislaufnarkose und 'Zur Beatmung in Betrieb. 

seit euugen Jahren, durch sogenannte 
Unfallrettungswagen am Unfallort 
selbst schon einen Arzt wirksam wer
den zu lassen. 
Welcher Aufwand notwendig ist, nur 
ein einziges Land der Bundesrepublik 
auf dem Gebiet der schnellen Hilfe bei 
Unfällen auszustatten, erfuhr man an
läßlich der Jahresmitgliederversamm
Jung der Landesverkehrswacht Nieder
sachsen in Hannover-Wülfel. Hermann 
Heise, Gesch,äftsführer eines Hannove
raner Werkes, sprach dort über "Ärzt
liche Hilfe an der Uniallstelle und 
Transport der Schwerverletzten unter 
ärztlicher Aufsicht in das Kranken
haus". Gleichzeitig wurden Uniallret
tungswagen neuester Entwicklung vor
geführt. 

Schnell zum Unfallort! 

In Niedersachsen sind über 9000 Ärzte 
tätig. Es gibt rund 440 Krankenhäuser. 
Nächst der Polizei bemühen sich die 
karitativen Verbände, die Deutsche 
Lebensrettungsgesellschaft, die Gesell
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger und 
schließlich die Landesverkehrswacht 
(Verkehrserziehung) um die Opfer von 
Unfällen und Naturkatastrophen. Keine 
dieser Organisationen wäre allein in 
der Lage, die derzeitige Situation zu 
meistern. Ohne in das Aufgabengebiet 
der bereits bestehenden Einrichtungen 
störend einzugreifen, wäre nach An
sicht von Hermann Heise zusätzlich ein 
"Niedersächsischer Notarztdienst" zu 
gründen, der ausschließlich die Aufgabe 
hätte, Verletzte an der Unfallstelle ärzt
lich zu versorgen und Schwerverletzte 
unter Aufsicht in ein Krankenhaus zu 
transportieren. Besteht keine Lebens-

gefahr, so übernimmt der normale 
Krankentransportwagen den ärztlich 
Versorgten. Basis dieses Dienstes wä
ren die 160 Schwerpunktkrankenhäuser 
des Landes, die für den Unfallrettungs
dienst Ärzte und Helfer stellen. Die 
Hilfsorganisationen hätten die Möglich
keit, Helfer und Kraftfahrer anzubie
ten. Krankenhaus und Rettungseinheit 
sind während des Einsatzes durch Funk 
verbunden. Für die Alarmierung wäre 
der Ausbau eines Funknetzes Voraus
setzung. 

VolImotorisierte Hilfe 

Benötigt würden nach den Plänen von 
H. Heise und der von ihm vertretenen 
Firma für Niedersachsen : 150 Unfall
arztwagen zum Abtransport von je 1 
bis 2 Schwerverletzten, 30 Uniallret
tungswagen für je 5 Schwerverletzte, 
6 Unfallrettungswagen für je 8 Schwer
verletzte, 3 Operationswagen zum Ein
satz bei Katastrophen als chirurgisches 
Zentrum an der UnfallsteIle, 7 Küsten
rettungsschiffe von etwa 15 m Länge 
für je 8 Schwerverletzte, 5 Flugzeuge 
für je 2 Schwerverletzte, 3 kleinere 
.Hubschrauber für je drei Schwerver
letzte, 2 mittlere Hubschrauber für 8 
Schwerverletzte und 2 Hubschrauber
Rettungsgondeln als ärztliche Stationen 
im Zentrum einer Katastrophe. Der da
bei venvendete mittlere Hubschrauber 
stellt die Verbindung mit dem Kran
kenhaus her . Außerdem müßten min
destens 5000 Ärzte einen Notkoffer e r 
halten, um jederzeit einsatzbereit zu 
sein. 
über den Einsatz von Flugzeugen für 
die schnelle Betreuung von Verletzten 

Auch der zweite Behandlungsraum im Heck 
der Gondel ist für eine laufende ärztliche 
Rettungstätigkeit ausgestattet. Im Bildvorder
grund ist links der Notoperationstisch zu sehen. 
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bei Unfällen, die sich abseits der Ort
schaften ereignen, bCl;chtete die ZB in 
ihrer Ausgabe Nr. 12/ 1961. Anlaß der 
ausführlichen Bildreportage war eine 
übung der Schweizerischen Rettungs
flugwacht im Raum Kloten bei Zürich. 
Während das von dem UnfaUkom
mando der Polizei über Funk angefor
derte Flugzeug zu Landung und Start 
die Landsb'aße benutzen konnte, setzte 
sich zusätzlich ein Hubschrauber auf 
einer Wiese neben der "Unfallstellc" ab. 
Entsprechend den alpinen Verhältnis
sen sind die für den Lufttransport der 
Änte und Verletzten eingesetzten 
Flugzeuge mit einem breiten Fahrge
stell ausgestattet und zusätzlich mit 
Schiern ausgerüstet; sie können also 
aum auf Schneefeldern und Gletschern 
operieren. Die Schweizerische Rettungs
flugwacht hat im Monat August 1962 
zum Teil in Zusammenarbeit mit ande
ren Verbänden in 55 Einsätzen, wofür 
331 Flüge notwendjg waren, 45 Men
schen gerettet oder transportiel't und 
18 Tote geborgen. 
Bei einer Katastrophe muß damit ge
rechnet werden, daß es für die Helfer 

Die vom Hubschrauber mitgeführte Gondel 
ist abgesetzt und von den Ärzten und He l
fern zur Rettungsstation aufgebaut worden. 
Unse r Bild : Bl ick auf das Heck. Unter der lin
ken Stabilisierungsflosse kann ein l eichtze lt 
bis zu zehn versorgte Patienten aufnehmen. 
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Instrumenten- und Ge räteschrank mit 
Saue rs toR- und lachga sfla schen 

Nahtmaterialbehölter auf Schwenktisch, 
darunter Infusions-, Transfusions-, Nar
kose- und Absaugegerät 

o Elektrizitätszentrale und Verbandmittel 

Aufgestellte Verbandtrommel 

a Polstersitz, darunter Heizung 

Woschbeckenschrönke mit Kaniste r
versorgung mit Schwenkhohn 

o O perationstisch mit verstellbarer Hö he 
und Kippstel!ung 

Drehhocker für Narkotiseu r 

Narkosegerät in Arbeitsstel lung 

Abstellplatz für drei PatenItrogen 

Abfalleimer 

Tragenbock mit aufge legter Trage 
(Behandlungstisch ) 

Wandschränke, daneben Wanden' 
nahmestellen für 0 : und N:O sowie 
Pul motor und Agg regatbehälter 

Behandlungsstuhl 



schwierig sein kann, überhaupt an die 
Unlallstelle zu kommen. Straßen kön
nen verstopft sein, Verkehrsverbindun
gen ausfallen, oder der Ort liegt abseits 
a ller Zufahrtswege. Bei Vorliegen solch 
unglücklicher Verhältnisse müssen Hub
schrauber eingesetzt werden. Erinnern 
wir in diesem Zusammenhang nur an 
die großartige Hilfe dieser Flugmaschi
nen bei der Rettung im überschwem
mungsgebiet während der Flutka
tastrophe an der Nordseeküste im 
Februar 1962. 
Der Hubschrauber kann jedoch auch 
nur beschränkt bei Katastrophen Ver
wendung finden. Er soll Ärzte und ge
schulte Helfer heranschafIen, anschlie
ßend Verletzte ausfliegen. Erfordert 
aber akute Lebensgefahr einen soforti
gen operativen Eingriff an der Unfall
stelle selbst, so wird die ärzUiche Kunst 
durch mangelnde Ausstattung begrenzt 
sein. 
Einen Ausweg sucht die Konstruktion 

einer Hubschrauber-Gondel. Schon ein 
mitUererHubschrauber kann diese Gon
del am Katastrophenort absetzen und 
damit den Ärzten eine komplette Klinik 
zur Verfügung stellen. Da die Gondel 
mit Schwimmern oder Kufen ausge
stattet ist, dürfte der vorzufindende Zu
stand des Absetzortes keine Rolle spie
len. Selbst auf Wasserflächen oder im 
Gebirge ist der Einsatz möglich. 
Die Gondel enthält zwei große Räume 
mit kompletter medizinisch-technisdler 
Ausrüstung. Ärzte und Helfer sitzen 
während des Transportes der Gondel 
im Hubschrauber und können am Un
faHort in wenigen Minuten diese "flie
gende Klinik" dienstbereit aufbauen. 
Ohne Zweifel wäre das "Lazarett aus 
der Luft" - dieser oder ähnlicher Kon
struktion in der ganzen Bundesrepublik 
sinnvoll und in angemessener Zahl ein
gesetzt - eine hervorragende Hilfe, 
schnell an jeden Unfallort heranzukom
mt\} und so Leben erhalten zu helfen. 

Ein Hubschrauber des Heeres setzt bei einer 
Vorführung die Rettungsstation ab. Die Flug
maschine landet dann in unmittelbarer Nähe, 
Ärzte und Helfer stellen mit nur wenigen 
Handgriffen di e Gondelarbeitsbereit auf. 

Bei seinem Flug zur UnfallsteIle transportiert 
dieser mittlere Hubschrauber eine Zehret
tungsstelle und das Personal. Nach dem Auf
bau der Stotion stellt der Hubschrauber die 
Verbindung zum nächsten Krankenhaus her. 

Dieses Flugzeug benötigt nur eine kurze Start
und landebahn. Es bringt eine komplette 
Zeltrettungsstelle mit Personal zur Einsatz
steIle. Es transportiert zwei liegende Verletzte. 

Blick in das Innere einer Zeltrettungsstelle, 
wie sie von einem Hubschrauber oder einem 
Flugzeug mitgeführt werden kann. Die Aus
stattung ist für groBe Operationen geeignet. 
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Herbert ßlboth berichtet aus Bero: 

Wir schützen uns 
und unsere Stadt 

Blick in die KommandosteIle eines Sektors. Die 
Stadt Sem ist in fünf Sektoren unterteilt. Die
ser Kommandoraum befindet sich unter dem 
Neubau eines Schulhauses und konnte nach 
neuesten Erkenntnissen eingerichtet werden. 
Die Schweizer geben ihren großen Schutz
räumen bewußt eine gewisse Wohnlichkeit. 
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In der Bundesstadt wurden alle Häuser von 
verschiedenen Seiten photographiert. Die Bil
der sind nach Straßen geordnet und sofort 
greifbar, sollte die Zerstörung eines Hauses 
gemeldet werden. Für den Einsatz der Rettung 
ist es wichtig zu wissen , wie das Haus früher 
aussah und wo sich Notausstiege befinden. 

Auf der KommandosteIle des Orts. 
chefs . Der oberste Chef des Zivil 
schutzes in der Bundesstadt ist der 
Stadtpräsident von Bern, Dr. 
Eduard Freimülle r. der als Natio
nalrat auch Mitglied der Volks
kammer des eidgenössischen Parla
ments ist und somit in Fragen der 
landesverteidigung und des Zivil. 
schutzes ein Wort mitzureden hat. 

ci einem Besuch der KommandoB stelle des Ortsche(s der schweize-
rischen Bundesstadt, zwei Stock

werke tief unter der Feuerwehrkaserne 
im Nordviertel, fiel allgemein au.f, daß 
Grünpflanzen, großformatige farbige 
Bilder aus der Stadt Bern und der 
Umgebung sowie einige Sprüche über 
den Sinn der Landesvcrteidigung eine 
wohnliche Atmosphäre schafften. Unter
irdisch gelegene Kommandostellen, 
Schutzräume und andere Einrichtungen 
des Zivilschutzes werden bekanntlich 
nicht nur für einige Stunden, sondern 
möglicherweise für Tage und Wochen 
aufgesucht werden müssen, und sie soll
ten darum so wohnlich und bequem wie 
möglich eingerichtet werden. Die glei
chen Beobachtungen konnten auch in 
der KommandosteIle des Sektors 5 ge
macht werden, einer der neu esten Zi
vilschutzeinrichtungen der Bundesstadt, 
die tief unter einem neuen Schu lhaus 
liegt. 
Hier war auch das eigentliche Zentrum 
einer großangelegten schweizerischen 
Zivilschutz-Ubung, die sich auf das 
Breitenrein- und Lorraineviertel er
streckte. 

Taten statt Sprüche 
Die schweizerische Bundesstadt lag im 
dichten Nebel eingehüllt, als an einem 
Donnerstagabend die Alarmsirenen 
über den Dächern aufheulten und die 
Berner daran erinnerten, daß die stän
dige Bereitschaft heute zu einem Gebot 
der Stunde geworden ist und Taten 
besseren Schutz bieten als Sprüche. 

In der Telephonzentrale der KommandosteIle 
des Ortschefs, zwei Stockwerke unter der 
Erde, herrscht reger Betrieb. Sie gehört zum 
sogenannten Alarm-, Beobachtungs- und Ver
bindungsd ienst, einem Diens.zweig des ört
lichen Zivilsdlutzes, der vor allem auch auf die 
aktive Mitarbeit der Frauen angewiesen ist. 



Das Nordviertel war vollständig ver
dunkelt und für den durchgehenden 
Verkehr gesperrt. Auch die städtisdlen 
Verkehrsbetriebe hatten alle Linien im 
übungsgebiet eingestellt. Dumpf hallten 
die Explosionen durch die Nacht, welche 
die Einschläge feindlicher Bomben und 
Raketengeschosse markierten. Gespen
stig loderten weithin sichtbar Bengal
feuer auf, die im angenommenen Scha
densgebiet die Schwerpunkte des An
griffs markierten. Auf den großen Plät
zen setzte die Lautsprecherorientierung 
ein, um den zahlreichen "Schlachten
bummlern" den Verlauf des Geschehens 
zu erläutern. 

Ubungsablauf In Phasen 

4500 Personen nahmen aktiv an der 
übung tei l. Es kam in der ersten Phase 
zum Ausdruck, daß der Selbstschutz 

..IIIIIIIIIIIII Auf der großen Stadtkarte werden lau
"IIIIIIIIIIIII fend die eingehenden Schadensmeldun-

gen notiert, um dem Ortsehef und sei
nem Stab, den Dienstchefs, einen möglichst 
genauen Uberblick der Schadens lage zu ge
ben. Vor dieser Karte wird mit dem Komman
danten der luftschutztruppen oder mit dem 
Vertreter des Te rritorialkommandos der Ein
satz der Hilfe auf nationaler Stufe bespro
chen, die in den Schwerpunkten eingreift. 

In einem Nebenraum warten die Me lder, in 
Bern vor allem Pfadfinder, auf ihren Einsatz. 

in Wohnhaus und Betrieb, also die 
Hauswehren und die Betriebsschutz
organisationen, den Auswirkungen eines 
Angriffs vorerst allein gegenüberstehen 
und daß sie selbst in der Lage sein 
müssen, Erste Hilfe zu leisten und 
Brände zu löschen. Erst in der zweiten 
Phase gelangten dann in den inzwi
schen erkannten Schwerpunkten die 
Mittel des Ortschefs, d. h . die Kriegs
feuerwehren, die Technische Hilfe und 
die Kriegssanität zum Einsatz, unter
stützt von der Obdadllosenlürsorge, 
dem Transport- und später auch dem 
Verpflegungsdienst. Erstmals stand den 
Kriegsfeuerwehren versuchsweise ein 
gut ausgebautes Funknetz zur Verfü
gung, das sich sehr bewährte und zeigte, 
daß der Zivilschutz jeder Stadt über 
eigene Funkapparate und Funkkanäle 
verfügen muß. 
Ein interessanter Versuch wurde auch 

Die Bundesstadt verfügt aueh über eine Reihe 
moderner unteri rdischer Sanitäts-Hilfsstellen, 
die auch über alle notwendigen Einrichtungen 
für Blutübertragungen und Operatione n ver
fügen. Der Sanitätsdienst, ein wichtiger 
Dienstzweig des Zivilschutzes, ist stark 
auf die Mitarbeit der Frauen angewiesen. 
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Ein nicht wenige r wichtige r Dienstxweig ist 
auch der Verpflegungsdienst. Muß doch die 
Verpflegung für die Obdachlosen und die im 
Einsatz stohende n Kräfte bereitgestellt und 
verteilt werden. Die Stadt Bern verfijgt zu di ... 
sem Zweck über modem eingerichtete Not
küdlen, die wie die KommandosteIlen und 
Sanitätshilfutellen unterirdisdl gebaut wur
den. Den Gemeinden erwachsen auf diesem 
Gebiet der Bevorratung besonders verant
wortungsvolle und umfangreiche Aufgaben. 

auf dem Gebiet der Löschwasserversor
gung gemacht, die im Berner Nordvier
tel besonders prekär sein würde, falls 
in einer Katastrophenlage das Hydran
tennetz ausfällt Mit Pumpen und 
Schlauchleitungen der Berufsfeuerwehr 
wurden aus der Aare fünf je 70000 Li
ter fassende Reservebecken gespeist, 
aus denen die Kriegsfeuerwehren und 
Luftschutztruppen bei ihren Einsätzen 
das Löschwasser entnehmen konnten. 
Von zwei Seiten rückten dann in einer 
späteren Phase die außerhalb der Bun
desstadt stehenden zehn Kompanien 

der Luftschutz-Bataillone 11 und 2 in 
die Sdladensgebiete ein. 
Die Stäbe der Territorial-Region IV 16 
und des Stadtkommandos, die an der 
übung mitwirkten, brachten zum Aus
druck, daß die Armee noch weitgehende 
Hilfe bringen kann, wenn die zivilen 
Behörden den Auswirkungen einer Kata
strophe a llein nicht gewamsen sein 
sollten. In einer solmen Lage bilden 
die ganze Stadt, Behörden, Bevölkerung 
und Armee eine Schicksalsgemeinschaft. 
Die Zusammenarbeit aller wird dann 
zum Gebot der Stunde. 

Kein leben ohne Wasser 
Ein Dlskuulonsbeitrag 
über die Trlnkwal1er-Notversorgung 
bei Katastrophen 

Von Diplom-Chemiker 
Dr. phll. nato Erich Harlleb 

In der Diskussionsschriit heißt es U. a.: 
Es vergeht kaum eine Woche ohne 
Katastrophenmeldungen über Trink
wassel'notstände. Das Thema "Trink
wasser-Not versorgung" ist deshalb 
auch für die Bundesbürger sehr aktuell 
geworden. - Wer ein wissenschaftliches 
oder fachtcchnisches Urteil über den 
Wert oder den Unwert von Maßnah
men und Vorrichtungen zur Bekämp
fung von Trinkwasser-Notständen bei 
Naturkatastrophen, Atombomben-Ex
plosionen, Kriegen usw. fällt, muß 
selbst eine Reihe von Katastrophen er
lebt haben, damit er ihren Ablauf, die 
örtlichen Verwirrungen, das kopflose 
Durcheinander, die physische und see
lische Belastung der Menschen des Ka
tastrophengebietes aus eigener Erfah
rung kennt. Erst dann ist er a ls Fach-

"Fahrbare Trinkwasserquelle" - Diese fahr
bare Wasseraufbereitungsanlage kann unge
achtet örtlich gebundener Wasserwerkse in
richtungen praktisch on jeder Stelle, und zwar 
für Obe rflächen- oder Grundwasser, Verwen
dung finden, was von gr08er Bedeutung ist. 
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Dr . phi!. nato Erich R artIeb, B raunschweig, D ipLomchemiker und approb. Lebens
mittelchemiker sowie Sachver ständiger für angewandte WasseTchemie, Wasserhv
giene, Wasser-Aufbereitungstechnik und ambuLante TrinkwasseT-Notversor gungen, 
verfaßte eine Diskussionsschrift über das Thema: "Die Lösung des Problems einer 
wirksameren Bekämpfung von Trinkwasser-Notständen bei ABC-K atast rophen." 
Mit Genehmigung des Verfassers veröffentlichen wir einige der in der Diskussions
schrift ausgesprochenen Gedanken, ohne damit künftigen Entscheidungen durch 
die verantwortlichen D ienststelLen vorgreifen zu woUen. Die Redaktion 

mann der angewandten Wissenschaften 
in der Lage, darüber zu entscheiden, 
welche wissenschaftlichen und fachtcch
nischen Verfahren sich als wirksamer 
Schutz eignen. Rein wissenschaftliche 
Theorie ist hier völlig fehl am Platze. 

Kein Ersatz tür Wasserwerke 

Trinkwasser-Notversorgungsgeräte sind 
kein Ersatz für normale Wasserwerke, 
wie sie auch nicht dazu geschaffen 
sind, in die bei Ka tastrophen ohnehin 



zerstörten, beschädigten oder verseuch
ten Leitungsstränge Trinkwasser ein
zuspeisen. In Katastrophenfällen sind 
die Wasserzuteilungsmengen auch mit 
denen normaler Zeiten nicht zu ver
gleichen. Die Richtlinien über die Was
serqualität erfahren zwangsläufig eine 
dem Notzustand angepaßte Abwand
lung. Der Trinkwasserverbraucher 
kann nicht entscheiden, ob das Wasser 
wirklich einwandfrei ist; er muß an 
dem Geschmack: des Wassers aber fest
stellen können, ob das Wasser behan
delt worden ist. Diese Sicherheitsmaß
nahme liegt nicht nur im Interesse des 
Wasserverbrauchers, sondern ist auch 
erforderlich, um Nachinfektionen des 
Wassers zu unterbinden. 

Uberall lauern Gefahren 

Zur Verhütung einer epidemischen Aus
breitung von Seuchen ist es bei dem 
kopflosen Durcheinander einer Kata
strophe auch wichtig, daß der Wasser
holer seine verseuchten Gefäße erst 
entseuchen kann, bevor er einwand
freies Trinkwasser faßt. Trinkwasser
Transporttanks können dann leicht in
folge Unkenntnis, Kopflosigkeit, Sabo
tage usw. zu Seuchen verbreitern wer
den, anstatt zur Seuchen verhütung bei
zutragen. über diesen Punkt bestehen 
viele irrige Meinungen. Die schon seit 
Jahren überfällige Schaffung einsatz
fähiger, wirksamer Schutzmaßnahmen 
wird hierdurch nicht nur gehemmt, 
sondern teilweise sogar unterbunden. 
An Hand von Versuchsergebnissen, 
Reaktionskurven, Statistiken oder der
gleichen das Thema zur Diskussion 
stellen zu wollen, um eine beschleunig
te Abhilfe der Unterentwick:lung der 
Zustände in der Bundesrepublik zu er
reichen, hieße zum Schaden der Bun
desbürger "Eulen nach Athen tragen". 

Praxis - keine Theorie 

Eine nutzbringende Hilfe können nur 
drastische Beispiele aus der Praxis brin
gen. Niemand kann bestreiten, daß ein 
theoretisches Studium des Schachspiels 
- um ein Beispiel zu gebrauchen -
kaum genügen wird, um in der Praxis 
eine Schachpartie zu gewinnen. Eine 
solche kann nur der gewinnen, der den 
praktischen Einsatzwert der einzelnen 
Schachfiguren aus dem wechselnden 
Ablauf vieler Spiele gelernt hat. In 
den großen "Schachpartien", die zwi-

. schen Menschen und Natur ständig aus
zutragen sind, stellen die Uberraschungs
katastrophen der Natur und der Kriege 
stets eine neue "Schachmatt-Ansage" 
durch die Natur dar. In diesem Schach
spiel ist das Leben der Menschen in 
den Katastrophengebieten der König 
des Spieles. Da das Leben der Men
schen, welche die Katastrophe überleb
ten, vom Trinkwasser abhängt, entschei
det das Trinkwasser letztlich über Le
ben und Tod. Somit sind Schutzmaß
nahmen und Trinkwasser-Notversor
gung, die der Katastrophenpraxis an
gepaßt sind, von maßgeblicher Bedeu
tung. 

Nicht genug getan 
Im weiteren Verlauf seiner Ausfüh
rungen vertritt Dr. Erich Hartleb die 
Ansicht j daß für Vorrichtungen und 

Geräte, die zur Erhaltung des Lebens 
und der Gesundheit des Menschen die
nen, zuwenig getan sei. Die objektiven 
Darstellungen der Zustände dürften 
jedoch der leidtragenden Masse der 
Bürger nicht vorenthalten werden, zu
mal die Folgen einer Unterentwicklung 
der Trinkwasser-Notmaßnahmen in 
der Bundesrepublik unter anderem 
durch die Flutkatastrophe in Hamburg 
im Jahre 1962 von der Natur praktisch 
vorexerziert worden sind. Würde die 
Frage auf dem militärischen Sektor zur 
Diskussion gestellt, so sind einige 
Armeebefehle der amerikanischen 
und englischen Besatzungstruppen in 
Deutschland aus den Jahren 1944 bis 
1946 sehr aufschlußreich. 

Das Trinkwasser und die Besatzung 

Schon im April des Jahres 1945 machte 
Dr. Hartleb die Erfahrung, daß z. B. 
die englischen Befehle teilweise bis auf 
königliche Anordnungen aus der Zeit 
der Jahrhundertwende zurückgehen. 
Sinngemäß lauteten diese Armeebefeh
le der Engländer: "Trinkwasser darf 
von den Soldaten in den Kampf- und 
Besatzungsgebielen nur aus den von 
der königlichen "water sanitation" be
sonders zugelassenen Stellen j keines
falls aber aus den örtlichen Brunnen 
oder Wasserleitungen entnommen wer
den." - Waren die Besatzungstruppen 
in Häuser eingewiesen, die an die ört
liebe Wasserversorgung angeschlossen 
waren, so mußte das Wasser auf An
ordnung der "water sanitation" an den 
am weitesten vom Wasserwerk ent
fernten Zapfstellen einen Chlor-Uber
schuß von mindestens 0,8 p.p.m. (=mg/l) 
aufweisen. (Nachweis mit O-Tolidin.) 
Jedem Bundesbürger der amerikani
schen oder englischen Besatzungszone, 
der in der Nähe von Wasserwerken 
wohnte, dürfte dies aus der Zeit von 
1945 bis 1946 noch in unangenehmer 
Erinnerung geblieben sein. 

Bei de r BundeshauptsteIle des Bun
desluftschutzverbandes ist ab sofort 
die Stelle des 

Leiters 
der Fahrbaren Ausstellung 
"Unser Selbstschutz" 
zu besetzen. Der Einsatz der Aus
ste llung erfolg t im gesamten Bundes
gebiet. 
Vo rausgesetzt werden: gute Redner
gabe, die l ehrberech tigung nach 
Dv 11 1/2, Befähigung, mit Behörden zu 
verhandeln, und Geschick: im Umgang 
mit Mitarbeitern. 
Die Vergütung erfolg t nach dem Bun
desangestelhentarifvertrag (BAT). 
Bewerbungen mi t den üblichen 
Unterla gen werden erbeten an: 

Bundesluftschutzvarband 
- BundeshauptsteIle -
Referat II 
5 Köln, Merlostroße 10-14 

Verlengen Sie 
Informetions
meteriel Uber des 

KATADYN -VERFAH REN 
zur Entke imung und Bevorretung 
von Trlnkwesser für luftschutz und 
Ketestrophenfälle 

Amtlich geprUft und lugelallen 
Ge.chmack· und geruchlo. 
Ge.undheit.un.chädlich 

Wiederverkäufer und Provisions
vertreter fU r den Besuch von Be
hörden gesucht I 

Deutsche Katadyn-6esellschaft m_b_H_ 
München 12 Schäufeleinstreße 20 

.-1iil ~ 4l1Iil 
KRANKENWAGEN MIESEN BONN 

.-1iil ~ 4l1Iil 
KRANKENWAGEN MIESEN BONN 

Einbanddecken 
fUr Jahrgang 1962, Halb
leinen,mit Rückenprägung 

Preis DM 2.50 zuzUgl. POnD 

Auslieferung : 
Ende März 1963 

Bestellungen erbeten b is 
28_ Februar 1963 

Münchner Buchgewerbehaus GmbH 

8 München 13 
Schellingstraße 39/41 
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Beobachtungen 

Als Experte auf dem Gebiet der Was
scrchemie und Wasserhygiene wurde 
Dr. Hartleb seit April 1945 von den 
Besatzungstruppen zur Beratung her
angezogen. Durch diese Tätigkeit muß
te er, wie er mitteilt, im Pkw kreuz 
und quer durch das verwüstete Deutsch
land fahren, wobei er die kuriosesten 
Dinge auf dem Gebiet der Trinkwasser
Notversorgung erleben und beobachten 
konnte. 
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Als Wasserfüllstellen von Tankwagen 
einmal ntiher in Augenschein genom
men wurden, wurde festgestellt, daß 
auf die Sauberkeit der Füllschläuche 
der Tankwagen und der Tanks selbst 
kaum ein besonderes Augenmerk ge
legt worden war. Durdl die Praxis 
wurde drastisch bewiesen, wie sinnlos 
es besonders in Ka tastrophenfällen 
sein muß, Trinkwasser-Notversorgun
gen mit Tankwagen durchführen zu 
wollen. Es ist geradezu grotesk und 
unverantwortlich an den Mensdlen ge-

Im Kemforschungsz.entrum Karlsruhe stehen 
Behälter, in denen Regenwasser aufgefangen 
wird. Die gewonnenen Wassermengen we .... 
den dann auch auf Radioaktivität untenumt. 



Inneres einer "fahrbaren Trinkwasserquelle", 
die in allen Katastrophenfällen und für die 
WasserverSorgung mobiler Formationen in 
heißem und kaltem Klima verwendet wird. 

Dosiereinrichtungen und Schalteinrichtung mit 
den Zapfstellen für Probeentnahmen in einer 
"fahrbaren Trinkwasserquelle" der Fa. Krupp. 

Mit Spritzgummierung ausgekleidete Stahl
blech-Spezialbehölter einer Reinigungsanlage 
für die Wasseraufbereitung im ABC-Dienst. 
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Ein amerikanisches labor-Schiff, auf dem durch Wissenschaftler 
Wasserproben aus Seen und flüssen untenuc:ht werden können. 

Die Untenuchungen sollen gewährleis ten, daß stets nur sauberes und 
einwandfreies Wasser für Menschen und Tiere Verwendung finden kann. 

handelt, Wasser höchst zweüelhafter 
Qualität aus Tankwagen zu verabrei
dlen. Ebenso unverantwortlich wäre 
es, im Falle einer Katastrophe die be
troffenen Menschen aufzufordern, das 
Wasser der Tankwagen nur in abge
kochtem Zustand zu genießen, wenn 
Strom und Gas ausgefallen, die Brenn
materialien im Keller unter Wasser 
stehen und außerdem nur verseuchte 
Behälter vorhanden sind, in denen die 
Menschen ihr Wasser fassen müssen. In 
Katastrophenfällen muß neben einem 
einwandfreien Trinkwasser auch eine 
Möglidlkeit vorhanden sein, daß jeder 
sein Wasserabholgefäß vorher entkei
men und reinigen kann. Hinweise ge
genüber den Engländern im Jahre 
1945, daß in solmen Fällen der Tank
wagen-Versorgung das Wasser wesent
lich weniger einwandfrei sein könne 
als das Wasser der Ortsnetze, blieben 
keineswegs unbeachtet. 
Man fiel allerdings von einem Extrem 
in das andere, ließ das Wasser der 
Tankwagen in große, zusammenfalt
bare, offene Gummiwannen ab. Das 
Wasser wurde nach der .. Daumen-Peil
Dosierung" mit Chlortabletten bzw. 
Chlorkalk entkeimt. Es blieb stehen, bis 
es klar und warm war. Von den ame
rikanischen und englischen Soldaten 
wurde dieses Wasser ohne die gering
ste Beanstandung getrunken. Die Offi
ziere lehnten es sogar ab, Wasser ohne 
starken Chlorgeschmack: zu trinken. 
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Die Chlorüberschüsse betrugen zwi
schen 2-5 p.p.m. (= m11). Wegen des 
Wassers aus den Ortsnetzen gab es 
allerdings laufend Beschwerden der 
Bevölkerung, die nicht mit den Chlor
überschüssen einverstanden war, da 
diese in Nähe der Wassen.verke oft 
mehrere Milligramme betrugen. Vor
stellungen bei den oberen Dienststel
len der Besatzungstruppen wurden in 
gleicher Weise nicht beachtet, wie es bei 
den obersten Dienststellen der deut
schen Wehrmacht in den Jahren 1936 
bis 1944 geschehen war. Diese hatten 
in jenen Jahren die Beschaffung einer 
genügenden Anzahl von Trinkwasser
Notgeräten verzögert oder versäumt. 
Erst Ende September 1944 wurde man 
anderen Sinnes. Man stellte plötzlich 
fest, daß etwa 5000 Geräte fehlten. 
Dr. Hartleb wurde als ziviler Experte 
nach Berlin zitiert, um dazu beizutra
gen, daß diese Geräte innerhalb kurzer 
Zeit "aus dem Boden gestampft" wur
den. Dieses war unmöglich; denn die 
Geräte waren noch gar nich t fertig ent
wickelt. 

Antwort auf Fragen 
Kein Mensch weiß, wann und wo plötz
lich Naturkatastrophen auftreten. Es 
sind immer überraschungs-Kata
strophen, gegen die der Mensch macht
los ist, obwohl es ihm ge1ang, Raketen 
zum Mond zu schießen. In fast allen 
Fällen sind Naturkatastrophen mit 

Trinkwasser-Notständen verbunden, so 
daß Trinkwasser-Notgeräte eingesetzt 
werden müssen. Der Laie wird jetzt 
die Frage stellen: "Gibt es denn solche 
Trinkwasser-Notgeräte, oder hat es 
keinen Zwed<, Geld für solche Geräte 
auszugeben, weil diese in Anbetracht 
der heute so sdlnell fortschreitenden 
Technik smon in Kürze wieder ,unmo
dern' würden?" Diese Frage kann der 
Fachmann leicht und eindeutig beant
worten. 

Wie kommt es zu Verseuchungen? 

Die Eigenart der Trinkwasserprobleme 
bringt es mit sich, daß einerseits die 
Verschmutzungen bzw. Verseuchungen 
der Wasser stets aus einer Gruppe von 
Hauptverschmutzungen bestehen wird, 
die immer aus dem Wasser entfernt 
werden muß. Zu dieser Gruppe können 
selbstverständlich noch unbekannte 
Verseudlungen hinzukommen. Zu den 
Arten der Grundverseuchungen gehören 
bei den Oberflächengewässern die 
mechanischen Verschmutzungen wie 
z. B. Sand. Weiter gibt es Fäkalver
unreinigungen, die das Wasser bakterio
logisch-hygienisdl verseuchen. Verseu
chungen können eintreten ferner durch 
chemische Gif tstoffe, zu denen auch die 
Kampfstoffe zählen, und 'Schließlich 
kann eine Verseuchung des Wassers 
eintreten durch Explosionen von Atom
bomben oder durch die Zerstörung von 



Atommeilern bei Naturkatastrophen. Atommeiler werden 
heute an vielen Stellen gebaut, um die Atomkraft für fried
liche Zwecke ausnutzen zu können. Sie sind den Naturkata
strophen aber ebenso preisgegeben wie der Mensch, der auch 
im Atomzeitalter nicht in der Lage ist, Naturkatastrophen vor
auszusagen. 

NIcht hilflos gegenUber Gefahren 
über chemische Kampfstoffe und Atomverseuchungen kur
sieren die wildesten Gerüchte und lösen unglaubliche Vor
stellungen aus. Ohne die Gefahren zu bagatellisieren, kann 
heute jeder erfahrene Fachmann der angewandten Fach
wissenschaften und der Verfahrenstechnik mit gutem Ge
wissen behaupten, daß es bisher noch keinen chemischen 
Kampfstoff gegeben hat, es auch in Zukunft keinen geben 
wird, der durch die Behandlung des Wassers in einem ver
fahrens- und apparatetechnisch gut durchkonstruierten 
Trinkwassernotgerät nicht zerstört und unschädlich gemacht 
werden könnte. Bei den atomaren Verseuchungen des Was
sers ist die Tatsache wesentlich, daß das Wasser als chemische 
Verbindung (HtO) keine Radioaktivität annehmen kann, 
sondern immer nur sekundär durch mechanisch verteilten 
Atomstaub, gelöste Salze oder Emanationen (Gase) radio
aktiv wird. Die Herausnahme dieser Stoffe aus dem Wasser 
durch die Trinkwasser-Notgeräte ist schon lange kein Pro
blem mehr. Für die bakteriologische Entkeimung des Was
sers und die Filtration gibt es seit über 60 Jahren geeignete 
Verfahren zum Einsatz in den Trinkwasser-Notgeräten. 

Trlnkwasser-Notgeräte sInd wIchtIg 

Ein auf diesen Erkenntnissen aufgebautes Trinkwasser-Not
gerät kann niemals "unmodern" oder "schrottreif" werden, 
sofern in ihm jedes Verfahren eingesetzt werden kann. Zwar 
wird es niemals Vorrichtungen geben, mit denen man Ver
seuchungen wegzaubern kann. Größte Schäden können jedoch 
von Halbfachleuten mit Hirngespinsten über Kampfstoffe, 
Atomverseuchungen usw. hervorgerufen werden, wenn da
durch die Beschaffung von Trinkwasser-Notgeräten verzö
gert oder gar unterlassen wird. Die große Flutkatastrophe 
in Norddeutschland im vergangenen Jahr hat den eindeuti
gen Beweis erbracht, daß eine unbedingte Notwendigkeit 
für die Beschaffung einer ausreichenden Mindestzahl von 
Trinkwasser-Notgeräten nicht nur bei der Bundeswehr, son
dern auch bei den Kommunen besteht. Die Geldfrage darf 
im Hinblick auf die Wichtigkeit solcher Beschaffungen keine 
Rolle spielen. 

IndustrIe schuf gute Geräte 

Die Apparatebau-Industrie war auch ohne staatliche Ent
wicklungsaufträge seit Jahren bemüht, einsatzfähige ABC
Trinkwasser-Notgeräte zu schaffen. Die Bestrebungen der 
NATO, die auf dem neuesten Stand der Forschungen zu 
bleiben wünscht, haben bereits in den Jahren 1948/49 zu 
dem Bau eines Prototyps für solche Geräte geführt. Von 
der französischen Armee in Paris und von der englischen 
und niederländischen Annee in Amsterdam wurde dieser 
Prototyp mit besten Erfolgen begutachtet. Die Weiterentwick
lung dieses Gerätes wurde auf A-Entstrahlung des Wassers 
ausgedehnt. Sie kam im Jahre 1956 zum Abschluß. Das Ge
rät wurde apparatetechnisch durchkonstruiert und von vielen 
deutschen amtlichen Stellen geprüft. 

Auch fUr Atomverseuchung erprobt 

Zum Einsatz kam es unter anderem bei der Flutkatastrophe 
in Hamburg. An diesem Einsatz waren alle bisher auf dem 
Markt befindlichen Geräte beteiligt, wobei der weiterent
wid<:elte Prototyp besondere Eignungen aufwies. Er war 
trotz widriger Witterungsverhältnisse immer einsatzfähig. 
Die Weiterentwicklung des Prototyps war von einer Appara
tebaufirma aus Braunsdtweig durchgeführt worden, die das 
Gerät erstmalig auf den Ausstellungen "Interschutz - Roter 
Hahn" in Köln 1961 und "Pro Aqua" in Basel der öffent
lichkeit vorgestellt hatte, obwohl das Gerät seit mehreren 
Jahren praktisch erprobt worden war. Mit diesem Gerät 
wurde Ende 1961 sogar Regenwasser A-entstrahIt, das durch 
eine wirkliche Atombombenexplosion A-verseucht worden 
war. Es ist also eindeutig bewiesen, daß brauchbare, stets 
einsatzfähige Geräte im Handel sind, ohne daß von amt
lichen Stellen Entwicklungsaufträge erteilt werden mußten. 
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Anfangs nur ein kleines flämmchen 
Waldbrände und ihre Bekämpfung durch planvollen Einsatz der 

Hilfskräfte • Von Branddirektor a. D. Alexander Klinkmüller 

Während der Flutkatastropho an der 
Nordseeküste im Februar 19&2 haben die 
BlSY·Helfer und ·Helferlnnon gezeigt, 
daß sie überall eingreifen können. wenn 
Not und Gefahr drohen. Da auch Wald· 
brände von größerem Ausmaß den Ein· 
satz: von Kräften des BlSY erforderlich 
machen können. gibt ein Fachmann Im 
nachstehenden Aufsatz einen überblick 
über Entstehung, Umfang und Bekämp· 
fungsmöglichkelten eines solchen Kata· 
strophen'alles. 

Anf3ng August vergangenen Jahres 
wurde von zwei großen Waldbränden an 
der Cöted'Azur berichtet. Sie entstanden 
in der Gegend von D,'aguignan und lös-

ten eine Feuet'\'1alze aus, die auf das 
MiUelmecrgestade zurasle und über 
8000 ha Wald in verbrannte Erde ver
wandelte, Sie brachte ein Munitionsla
ger bei Le Muy zur Explosion, brannte 
Villen und Fahrzeuge 3US, Truppen aus 
Frejus mußten zur Brandbekämpfung 
abkommandiert werden. 
In der 2. AugusthäICte brachen wieder
um Waldbrände an der Riviera aus. In 
der Nähe von Grasse mußte die Route 
Napoleon, die direkte Verbindung nach 
Paris, gesperrt werden. Seit dem 1. Juli 
1962 wurden in diesem Gebiet 20 000 ha 
Wald vernichtet. 
Auch aus den bei den südlr3nzösischcn 
Provinzen Les Landes und Bouche du 

14 

Rhöne sind durch die anhaltende Hitze
welle und die damit verbundene Trok
kenheit umfangreiche Waldbrände ver
ursacht worden. Im Gebiet von Salon 
de Provence wurden an einem einzigen 
Tage 15000 ha Waldbestand vernichtet. 
Die Eisenbahnstrecke zwischen Toulouse 
und Auch sowie zahlreiche Straßen wa
ren blockiert. 

Am Boden lauert die Gefahr 
Bei Kiefernwäldern besteht die höchste, 
bei sonstigen Nadelwäldern eine hohe, 
bei Mischwäldern eine mittlere und bei 
Laubwäldern ein geringe Brandgefahr. 
Die Waldungen sind von mannshohen 
Farnen und Heidekraut überwuchert. 
Diese Pflanzen l"uckncn im Sommer aus 

und geben so die günstigsten Voraus
setzungen für die schnelle Entwicklung 
und das Ausbreiten eines Brandes. Die 
Waldbrände stehen im engsten Zusam
menhang mit den klimatischen Verhält
nissen und nehmen daher in Gebieten 
wie Südfrankreich, Kanada und z. T. in 
Sibirien den Charakter von Naturkata
strophen an. 
Nun ist der Wald nicht nur unser Holz
lieferant und das Ziel der Erholungsu
chenden. Er ist der Erhalter der Frucht
barkeit eines Land s. Als der naturge
gebene Wasserspeichcl' saugt er das Was
ser auf, speichert es und gibt es lang
sam wieder ab. Durch seine ausgleichen
de Funktion schwächt er die Gefahren 

des Hochwassers und der überschwem
mungen ab. Er bew3hrt die Erde vor 
Austrocknung und Verwehung durch 
Winde und Stürme. Im Gebirge min
dert Schutzwaldbestockung die Gefähr
dung durch L3winen. Der W31d ver
langs3mt den Kreisl3uf des Wassers: 
Wolken-Erde-Wolken. Der Wald ist 31so 
wichtig für d3s menschliche Leben, dem
zufolge ist er zu schützen, sind Gefah
ren von ihm abzuwenden, und die größ
te Gefuht· ist der W31dbrand. 

Molst Fahrlässigkeit 

Durch gesetzliche Bestimmungen und 
Verordnungen soll den Wald-, Moor
und Heidebränden vorgebeugt werden. 
Leider aber werden diese oft mißachtet. 
Aus einer sich über mehrere Jahre er
streckendcn Statistik über Waldbrände 
ergibt sich (olgende Aufgliederung der 
Ursachen: Fahrlässigkeit 67'/0, Funken
flug 9'/0, ungeklärt 23°10 und Blitz
schl3g als einzige natürliche Ursache 1%. 
Dabei dürfte bei vielen ungeklärten Fäl
len wiederum Fahrlässigkeit die Ursache 
sein. Die Brände wurden weniger durch 
die Ausflügler aus den Städten, son
dern vornehmlid1 durch Jugendliche und 
Kinder der Landbevölkerung verur
sacht. 
Die Brandge!ahr wird heraufbeschwo
ren durch: 
1. Den Bodenbelag (Nndelschutt, Kien
äpfel). Dieser Belag ist bei trockenem 
Wetter besonders leicht entzündlich. 
2. Die Bodenvegetation (Binsengras, Far
ne, Ginster, Heidekraut), welche das 
schnelle Ausbreiten der Brände mit ho
hen Flammen und Temperaturen be
günstigt 
3. Den eigentlichen Waldbestand, der 
dann die Hauptnahrung des Brandes 
bildet, nad1dem dieser durch das Ab
brennen des Unterholzes beschleunigt 
wurde. Die zu Fackeln gewordenen harz
reichen Kiefern fördern die Ausbreitung 
insofern, als die brennenden Teile durch 
den Warmluftstrom mitgeführt werden 
und neue, sich schnell vergrößernde 
Brnndnester bilden. 
Innerhalb der Bundesrepublik treten in 
der Zeit von März bis Juni die meisten 
Waldbrände auf, weil die abgestorbene 
Bodenvegetation noch nicht von frischem 
Grün überwuchert ist. Für zahlreiche 
Einzelbrände schafft die sommerliche 
Wärme die besten Voraussetzungen. Die
se Brände werden durch die jeweilige 
Wetterlage, dieBodenform und die mehr 
oder minder große Trockenheit bedingt. 
Während des Herbstes, mit seinem 
Wachstumsstillstand, gibt es Tage mit 
beinahe sommerlicher Wärme und dem
zufolge geringem Nachttau. Hierzu 
kommt mitunter noch die Sorglosigkeit 
von Waldal'beitern, welche glauben, daß 
mit dem bccndeten Sommer auch die 
Hauptgefahr vorüber sei. 



Wind Ireibl die Flammen 
Boden- und Wipfelfeuer breiten sich bei 
stetigem Wind aus gleicher Richtung in 
Ellipsenform aus. Dabei erfolgt auch die 
Ausbreitung - allerdings in geringerem 
Ausmaße - gegen den Wind. Ohne Bo
denfeuer gibt es auf die Dauer kein 
Wipfelfeuer. Das Wipfelfeuer kann da
bei dem Bodenfeuer vorauseilen und 
wieder zu Boden fallen. 
Bei den Heide-, Moor- und Waldbrän
den sind es die E rdfeuer (Torf- und 
Moorbrände), die sich langsam unter der 
Erdoberfläche fortpflanzen. Sie sind an 
der Rauchentwicklung und dem brenz
ligen Geruch erkennbar. Sofern sie nur 
geringen Umfang haben, wird man sie 
durch Freilegen und ihre Trennung von 
der brennbaren Umgebung sowie durch 
Ausgießen mit Wasser oder Durchpflü
gen mit scharfem Wasserstrahl erfolg
reich bekämpfen. Haben diese Erdfeuer 
eine größere Ausdehnung, dann sind sie 
durch Gräben bis auf den Grundwasser
spiegel oder Mineralboden abzudämmen. 
Brennbarer Aushub ist auf die dem 
Feuer abgekehrte Seite zu werfen. An
grenzender Wald muß durch genügend 

breite Wundstreifen isoliert werden. Der 
Einsatz von Wasser scheitert oft an der 
geringen Ergiebigkeit der in der Nähe 
befindlichen Wasserstellen. Der Inhalt 
eines einzigen Tanklöschfahrzeuges ist 
oft unzureichend; wesentlich günstiger 
ist es dann, wenn mehrere TLF zur Ver
fügung stehen, was bei der jetzigen Ge
räteausrüstung oft der Fall ist. Für die 
Wasserförderung über lange Wegstrek
ken ist reichliches Schlauchmaterial die 
Voraussetzung. 

Planvoll angreifen 

Boden- oder Lauffeuer sind Brände des 
Bodenüberzugs (Heide, Grasflächen, 
halbwüchsiges Gestrüpp). Sie sind von 
den Flanken bei Rückenwind nach vorn 
einzuengen und zu einer Spitze zusam
menzutreiben. Dabei ist das Feuer gegen 
natürliche oder künstliche Riegel zu len
ken. Sofern es Rauch und Hitze zulassen, 
ist zusätzlich frontal anzugreifen. Das 
Ablöschen kann so vor sich gehen: 
a) Taktmäßiges Ausschlagen mit Feuer
patschen, Löschbesen, Schaufeln oder 
Zweigen. Dabei ist mit kurzen, kräftigen 
Schlägen von außen nach innen zu fe
gen. 
b) Breitwürfiges Ubersanden. 
c) Entfernung des Unterholzes. 
d) Ziehen von Wundstreifen in derWan
derrichtung des Feuers; dabei Anleh
nung an Schneisen, Wege und Wasser
läufe. Beim Anlegen dieser Wundstrei
fen ist die Wandergeschwindigkeit des 
Feuers zu berücksichtigen, da man sonst 
von diesem überrannt wird. Auch flan
kierendes Gegenfeuer kann zum Ziele 
führen. Alle Arten von Vor- und Gegen
feuern sind nur auf Anordnung und 
nach Weisung durch die Forstbeamten 
anzulegen. Ebenso verhält es sich mit 
dem Abholzen. 
e) Sofern Wasser durch Tanklöschfahr
zeuge, Wasserwagen und Schlauchleitun
gen herangebracht werden kann, ist die
ses selbstverständlich einzusetzen. 

Die Nahrung enlzlehen 
'\Vipfelfeuer der Nadelwälder entstehen 
durch Ubergreifen der Bodenfeuer und 
entwickeln sich meistens zu Totalbrä n
den. Die Bodenfeuer sind dabei wie vor
stehend geschildert zu bekämpfen. Was-

seI' - sofern überhaupt vorhanden -
hat nur bei niedrigen Beständen Erfolg. 
Man wird Wundstreifen durch Aufrei
ßen oder Wegbrennen des Bodenbelages 
anlegen. Zur Unterbrechung des Wipfel 
feuers n immt man den sogenannten Ge
genhau insofern vor, als man Bäume in 
Richtung zum Feuer fällt und entästet. 
Bei diesem Gegenhau, der nach Weisun
gen der Forstbeamten vorzunehmen ist, 
haben sich Motorsägen bewährt. 
Legt man Vorfeuer an, so hat das erste 
auf einen Wundstreifen oder Riegel auf
zulaufen. Das zweite Vorfeuer läuft auf 
den Brandstreifen des ersten auf. das 
dritte auf den Brandstreifen des zwei
ten. Dabei sind ausreichend Sicherungs
posten aufzustellen. Achtung auf Fun-
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kenflug. Verständigung durch verein
barte Hornsignale oder Megaphone. 
Frontale Gegenfeuer wird man nur dann 
anlegen, wenn alle anderen Mittel ver
sagen. Man legt hier nach den Weisun
gen der Forstverwaltung einen Feuer
streifen im Schutze eines natürlichen 
Riegels dergestalt an, daß das Feuer 
durch den Wärmeauftrieb des eigentli
chen Brandes auf diesen hingezogen 
wird und sich mit diesem vereint. Dabei 
wird dem Hauptfeuer weiteres Brand
gut in der Windrichtung entzogen, es 
muß also zum Erliegen kommen. Erfolg 
hat man mit dem Gegenfeuer nur dann, 
wenn der Wärmeauftrieb stärker als der 
Wind ist, weil es sonst mit dem Winde 
wandert und zur Vergrößerung des 
Brandes beiträgt. Beim Gegenfeuer ist 
ebenso wie beim Vorfeuer die Aufstel
lung einer dichten Sicherungske~e not-

"' ................ wendig . 
... ~ ~ Nach dem Brand beginnt das gründliche 
""'-- Nachlöschen, Auswaschen oder Abdek-

ken sowie das Anlegen von Sicherheits
wundstreifen rings um die Brandfläche. 

Wipfa.lfa.ua..r a..ilt da.r'n Boda.nf1z,l,..jC2r vor~uS 
uno! KQnn atAen wiada..r .ha.rtAYl+a.I'fOlIIcz,n. 

Bei mangelhaftem Ablöschen bcsteht die 
Gefahr des Wiederaufflammens. Aber 
selbst nach dem gründlichen Ablöschen 
sind auf allen Seitcn der Brandfläche 
noch Brandwachen aufzustellen. 
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Oh·ne Schutz 
keine Sicherheit 

Entwurf eines Gesetzes 

über bauliche Maßnahmen 

zum Schutz 

der Zivilbevölkerung 

"Wohin bel Alarm?" Von größter Bedeu
tung für die überlebenschance bel einem 
Notstand Ist der ausreichende Bestand an 
Schuabauten für die Bevölkerung. Der vor
liegende Entwurf eines Schuabau-Gesetzes 
Ist darum nicht nur der wichtigste unter den 
bisher verabschiedeten Notstandsgesetzen, 
sondern vor allem der, welcher am tiefsten 

Eingriffe In die BaukapazItät der Bundes
republIk und In die persönliche Entschei
dungsfreiheit des einzelnen Staatsbürgers 
fordert. Dem Bundestage Ist mit seiner Ent
schließung über die Annahme des vorgeleg
ten Entwurfs - nach den Abänderungswün
schen - eine große Verantwortung für die 
Sicherheit des deutschen Volkes auferlegt. 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be
schlossen: 

§ I 
Grundsatz 

Zum Schulz der Zivilbevölkerung sowie 
lebens- und verteidlgungsw!chtlger Sach
güter vor der Wirkung von AngrlfTswafTen 
sind nach Maßgabe der folgenden Vor
sdlriften Schutzrtiume zu bauen und ande
re bauliche Vorkehrungen zu trcfTcn. 

ERSTER ABSCHNITT 

Baulicher Schutz von Personen 

I. UNT ERABSCHNITT 
Hausschutzräume [Ur Neubauten 

§2 
Verpflichtung des Bauherrn 

(1) Wer ein Gebäude errichtet, hat Schulz
räume tur diejenigen Personen zu bauen, 
die in den Gebäuden Ublicherwelse woh
nen oder an einer zu diesen Gebäuden ge
hörenden Arbeitsstätte regelmäßig tätig 
sein werden. 
(2) Bel der ErrJdttung von Krankenhäu
sern, Beherbergungsstätten und Sdtulen 
sowie von anderen Gebäuden, die der 
Unterbringung von Personen oder der Aus
bildung oder Betreuung von Kindern 
oder Jugendlidten dienen, sind Schutz
räume audt für diejenigen Personen zu 
bauen, die in den Gebäuden üblIcherweise 
aufgenommen werden. 

§3 
Beschaffenheit der Schutzräume 

(1) Die Schutzräume müssen gegen her
abfallende Trümmer. gegen radioaktive 
Niederschläge sowie gegen blologlsdte und 
dtemlsche Kampfmittel Sdtutz gewähren 
und für einen DauerautenLhalt bis zu 14 
Tagen geeignet sein (Grundschutz); es 
muß die Gewähr bestehen, daß sie in 
kürzester Zeit erreidtbar sind. 
(2) In Orten über 50000 Einwohnern 
müssen die Sdlutz-räume einem überdruck 
von 3 kg/cm! standhalten (verstärkter 
Schutz). 
(3) Nach Möglidlkeit sollen die Schutzräu
me so angelegt werden, daß sie im Fric
den für andere Zwecke benutzt werden 
können. 
(4) Die näheren Vorschriften über die Be
schaUenheit der Schutzräume insbeson
dere ihre Größc, die Dicke ihrer umfas
senden Bauteile und die statischen Anfor
derungen, über Ihre Anordnung Im Ge
bäude oder auf dem Grundstock sowie 
über Ihre Kennzeidlnung und technische 
Ausstattung bestimmt der Bundesminister 
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für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern durdl Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundes
rates. Die Verordnung kann auch vor
schreiben, daß ein Notausstieg angelegt 
oder die Brandmauer im Keller mit einer 
verschließbaren OUnung versehen werden. 

§ 4 

Erweiterte Baupflldlt ffir bestimmte Orte 
und Gebäude 

Der Bundesminister des Innern wird er
mächtigt, wenn der zivile Bevölkerungs
schutz es erfordert, durdt Remtsverord
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
a) § 3 Abs. 2 auch in einzelnen Orten 
unter 50000 Einwohnern lür anwendba r 
zu erklären, 
b) für bestimmte Arten von Gebäuden 
und für bestimmte Gebiete anzuordnen, 
daß zur Aufnahme und Unterbringung 
von Kranken, Obdachlosen oder solchen 
Personen, die auf behördliche Anordnung 
ihre Wohnung verlassen müssen, Schutz
räume für eine größere Zahl von Perso
nen zu bauen sind, als es § 2 vorschreibt; 
dabei darf das Dreifache der sich aus 
§ 2 ergebenden Zahl nidtt übersdtritten 
werden. Die Verordnung kann vorsehen, 
daß unter bestimmten Voraussetzungen 
von der zusätzlidten Verpflichtung für 
einzelne Gebäude oder für einzelne Ge
meindeteile abgesehen werden kann. 

§5 
Verfahren 

Wird für einen Neubau um die Bauge
nehmigung nachgesudtt, so prüft die zu
ständige Behörde (§ 41), ob das Gesuch 
den vorstehenden Bestimmungen ent
sprldlt. Wenn nötig, hat sie die entspre
chenden Auflagen zu erteilen. 

§ 6 
SIchersteIlung der Floanzlerunc 

Die Bundesregierung wird ermädltigt, 
durch Rechtsverordnung den Kapitalsam
meistelIen die Verpflichtung aufzuerlegen, 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften und 
Satzungsbestimmungen einen bestimmten 
Teil Ihrer Mittel, die im Rahmen des ord
nungsmäßigen Geschäftsbetriebes zur 
langfristigen Anlage bestimmt und geeig
net sind, für die Finanzierung des Baues 
der Schutzräume einzusetzen. 

§ 7 
Vbernahme von Bundesbürgscb.a Uen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
zur Förderung des Baues von Schutz-

räumen Bürgschaften und Gewährlei
stungen zu übernehmen bis zu einer Höhe, 
die im Haushaltsgesetz festgesetzt wird. 
(2) über die Anträge auf Ubernahme von 
Bürgsmaften oder Gewährleistungen ent
scheidet der Bundesminister für Woh· 
nungswesen, Städtebau und Raumordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster der Finanzen. Urkunden über Bürg
schaften oder Gewährleistungen werden 
von der Bundesschuldenverwallung nam 
den Vorschriften des Gesetzes übe r die 
Errichtung einer Schuldenverwnltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 13. 
Juli 1948 (Gesetzblatt des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes S. 73) In Verbindung 
mit der Verordnung über die Bundes
schuldenverwaltung vom 13. Dezember 
1949 (Bundcsgesetzbl. ]950 S. I) ausgestellt. 

§ 8 
ÖffentlIche Zusdlüsse 

(I) Wer einen Smutzraum nach § 3 Abs. 2 
errhfltet. erhält auf Antrag einen Pau
sdtalzuschuß zu den Baukosten. Der Zu
schuß wird nus Bundesmitteln gewährt. Er 
richtet sich nach der Zahl der Personen, 
für die der Schutzraum bestimmt Ist, und 
wird durdl Rechtsverordnung des Bundes
ministers des Innern Im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister der Finanzen 
und dem Bundesminister !Ur Wohnungs
wesen, Städtebau und Raumordnung fest
gesetzt. 
(2) Sind auf Grund einer Redltsvcrord
nung nach § 4 Buchstabe b Schutz räume 
auch für Kranke, Obdachlose oder solche 
Personen zu bauen. die Ihre Wohnung 
aul behördliche Anordnung verlassen müsw 
sen, so werden dem Eigentümer die da
durdl entstehenden zusätzlichen Kosten 
erstattet. In der Redltsverordnung sind 
nähere Bestimmungen über die Ermitt
lung der zusätzlichen Kosten zu treffen; 
sie kann eine Pauschalierung vorsehen. 

§ 9 
Steuerliche Ve rgüns tig ung 

Die Aurwendungen zur Errichtung eines 
Schutzraumes in Arbeitsstätten können, 
soweit sie durch öUentllche Zuschüsse 
nach § 8 nicht gedeckt sind, in Höhe von 
10 vom Hundert in dem Kalenderjahr, in 
dem sie entstanden sind, und in den 
neun folgenden Kalenderjahren a ls Be
triebsausgaben oder Werbungskosten von 
den Einkünrten abgezogen werden. 

§ 10 
ß esti tlguna 

Die Vergünstigungen nach den §§ 8 und 9 
werden nur gewährt, wenn die zuständige 



Behörde bestätigt, daß der Schutzraum 
den Erfordernissen der §§ 2 bis 4 ent_ 
spricht, und soweit die dafür aufgewen
deten Beträge angemessen sind. 

§1l 

Unterha.ltung und Nutzung des 
Schutzra.umes 

Verbot der Veränderung 

(1) Der Eigentümer oder Nutzungsberech
tigte hat den Schutzraum in einem seiner 
Bestimmung entsprechenden Zustand zu 
erhalten und bei Gefahr eines Angriffs 
den Personen, für die der Schutzraum be
stimmt ist, jederzeit den Zutritt zu er
möglichen. Eine Beseitigung, Veränderung 
oder Verlegung des Schutzraumes ist nur 
mit Genehmigung der zuständigen Be
hörde zulässig; bei Bauten im Eigentum 
des Bundes erteilt die Genehmigung die 
zuständige oberste Bundesbehörde im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern. 
(2) Eine Benutzung im Frieden darf die 
sofortige Verwendung als SdlUtzraum 
nicht wesentlich erschweren. 
(3) Die Absätze 1 Satz 1 und 2 gelten ent
sprechend für Mieter und andere Perso
nen, die im Frieden zu dem Schutzraum 
Zutritt haben. 

§ 12 
Gemeinsame SdlUtzriume 

(1) Der Bauherr kann seine Verpflichtung 
nach den §§ 2 bis 4 dadurdl erfüllen. daß 
er sich am Bau eines gemeinsamen Schutz
raumes beteiligt. 
(2) Grundstückseigentümer, auf deren 
Grundstück ein gemeinsamer SdlUtzraum 
errichtet wird, haben der zuständigen Be
hörde eine Erklärung abzugeben, daß sie 
die Mitbenutzung des Schutz raumes durch 
Personen dulden, für die ein anderer 
Schutzräume zu bauen hat. Die Erklärung 
ist gegenüber dem Rechtsnachfolger wirk
sam. 
(3) Die Erklärung bedarf der Schriftform; 
sie muß öffentlich beglaubigt oder von 
der zuständigen Behörde abgegeben oder 
von ihr anerkannt werden. 
(4) Eine Abschrift der Erklärung ist den 
Betei ligten zuzustellen. 
(5) Die öffentlich-redltliche Verpflichtung 
erlischt, wenn die zuständige Behörde 
schriftlich darauf verzichtet. Der Verzicht 
ist zu erklären, wenn ein öffentliches 
Interesse an der Verpflichtung nicht mehr 
besteht. Vor dem Verzicht sollen alle Be
teiligten gehört werden. 
(6) Die zuständige Behörde führt über die 
Erklärungen ein Verzeichnis. Wer ein be
rechtigtes Interesse nachweist, kann in 
das Verzeichnis Einsicht nehmen. 

2. UNTERABSCHNITT 

Andere bauliche Maßnahmen bei 
Neubauten 

§ 13 

Schutz gegen Brand-, EinstufZ- und 
Trümmergefahr 

Bei der Errichtung von Gebäuden, die 
zum Aufenthalt von Personen dienen, 
sind unbeschadet der Verpflichtung zum 
Bau von Schutz räumen Vorkehrungen zu 
treffen, die einen möglichst hohen Schutz 
gegen Brand, Einsturz und Trümmer ge
währleisten. 

§ 14 

Verfahren und Befreiung 

(l) Für das Verfahren bei der Durdlfüh
rung des § 13 findet § 5 en tsprechende 
Anwendung. 
(2) Die zuständige Behörde kann mit Zu
stimmung der obersten Landesbehörde 
oder der von der Landesregierung be
stimmten Behörde Befreiung von der 
Verpflichtung des § 13 erleilen, wenn 

1. die Gefährdung wegen der Lage, Größe 
oder Eigenart des Gebäudes oder aus 
ähnlichen Gründen gering ist oder die 
vorgeschriebenen Maßnahmen Kosten ver
ursachen würden, die im Verhältnis zum 
Wert oder zur Bedeutung des Bauvorha
bens wirtsdlaftlich nicht vertretbar sind 
und 
2. die Befreiung mit den öffentlichen Be
langen vereinbar ist; bei Bauvorhaben 
des Bundes erteilt die Befreiung die zu
ständige oberste Bundesbehörde. 

§ 15 

Redttsverordnungen 

(1) Die näheren bautechnischen Vorschrif
ten zur Durchführung des § 13, insbe
sondere über die Lage der Gebäude so
wie über ihre Größe und Bauweise erläßt 
der Bundesminister für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister des 
Innern durch Rechtsverordnung mit Zu
stimmung des Bundesrates. 
(2) Der Bundesminister für Verkehr und 
der Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen können für Maßnahmen 
der bundeseigenen Behörden ihres Ge
sdtäftsbereichs von den Rechtsverordnun
gen nach Absatz 1 abweichen, soweit die 
Belange des Verkehrs und des Post- und 
Fernmeldewesens dies erfordern. Für Maß
nahmen im Rahmen der Auftragsverwal
tung der Bundesfernstraßen findet Satz 1 
entsprechende Anwendung. Im übrigen 
werden der Bundesminister für Verkehr 
und der Bundesminister für das Post
und Fernmeldewesen ermächtigt, im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern durch Redltsverordnungen mit Zu
stimmung des Bundesrates von den Rechts
verordnungen nach Absatz 1 abzuweichen, 
soweit die Belange des Verkehrs und des 
Post- und Fernmeldewesens dies erfor
dern. 

3. UNTERABSCHNITT 
Hausschutzräume fÜr bestehende Gebäude 

§ 16 

Förderung bei freiwillige r Errichtung 

(1) Werden für bestehende Gebäude 
Schutzräume errichtet, die den Anforde
rungen der §§ 2 bis 4 genügen. so gelten 
die §§ 8 bis 11 entsprechend. Wer in be
stehenden Gebäuden lediglich einen Keller
durchbruch anlegt, kann die Vergünsti
gungen der §§ 8, 10 und 11 ebenfalls in 
Anspruch nehmen. 
(2) Baugebühren werden in diesen Fäl
len niCht erhoben. 

§ 17 

Jährliche Zusdlüsse 

Der Eigentümer erhält vom Bund für die 
Dauer von 15 Jahren jährlich Zusdlüsse 
von 3 vom Hundert der für den Schutz
bau aufgewendeten Mittel. Wird ein Dar
lehen in Anspruch genommen, so kann 
der ZusChuß zugunsten des Darlehensneh_ 
mers an den Darlehensgeber bezahlt wer
den. 

§ 16 

Steuerliche vergünstigungen 

Die Aufwendungen zur Erridltung eines 
SChutzraumes können, soweit sie durdl 
öffentliche Zuschüsse nach § 16 in Ver
bindung mit § 8 nicht gedeckt sind, in 
Höhe von 5 vom Hundert in dem Kalen
derjahr, in dem sie entstanden sind, und 
in den neun folgenden Kalenderjahren, 
a) wenn der Eigentümer sie geleistet hat, 
als Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten, 
b) wenn sidl ein anderer am Bau eines 
Smutzraumes beteiligt hat, als Betriebs
oder Sonderausgaben 
von den Einkünften abgezogen werden. 

AU FORMATIONEN 

DIE AUER-Atemschutzmaske Z 56 
mit Filtereinsatz 89 BiSt 

Die Atemschulzmllske Z 56 isilluf VerMlassung 
des Bundesamtes fUr zivilen Bevölkerungs. 
schutz von uns gemeinsam mit dem Driiger· 
werk fUr den zivilen Bevölkerungsschutz ent· 
wickelt worden. 
In Verbindung mit dem FilIereinsatz 89 BiSt ge· 
wlihrleistet sie sicheren Atemschutz. Sie dient 
speziell zum Schutz der Personen, die Im 
zivilen Bev6lkerungsschulz, im Bergungs- und 
Hilfsdienst, im Feuerschutz sowie in Einheilen 
des Deutschen Roten Kreuzes usw., t~tig sind , 
und bietet vollstlindigen Schutz gegen alle 
Go!!Ise (lIußer CO/ und Schwebstoffe. Gesicht, 
Atemwege und unge sind gegen chemische 
Einwirkungen ebenso wie gegen r1ldloo!!lkUve 
und biologische Einwi rkungen geschützt. 
Die AUER·Atemschulzmaske Z 56 ist eine Volt· 
maske, die sich gasdicht dem Gesich t 1In· 
schmiegt und 1IUS nahtlosem, weißem Form· 
gummi hergestellt ist, um bei starker Wärme· 
str1lhlung gute Rellexion zu erreichen . Der be· 
sonders 1Iusgesuchte Gummi verhindert bzw. 
erschwert auch bei längerem Einwirken das 
Durchdringen chemischer Sioffe. Die Kopfblin. 
derung ist spinneförmig, auswechselbar und 
bestehl ebenfa l ls aus weißem Formgummi. 
Das ovale Ansch lußstück mit Rundgewinde. 
anschluß n1lch DIN 3183 enthält die Ventile fUr 
die Zweiwegatmung. Neben dem halbrund
förmig geschnittenen Einl!ltemvenli1 lIUS Gummi 
Ist do!!ls Ausatemvenlll als Gummistufenventil 
im Anschlußstück unterhllib des Rundgewinde· 
anschlusses auf einem Kunststoffunterleil be· 
festigt. Ein vor dem Ventil auswechselb1lr 
lIngebro!!lchtes Vork1lmmersieb aus Kunststoff 
schließt die VenWvorkammer ab und verhindert 
d1ls Verschmutzen des Ventils durch Staub. 
N1Ich der Maskeninnenseite ist das Ausatem· 
ventil ebenf1llls durch ein auswechsetbo!!lres 
Kunststoffsieb geschützt. 
ZurAUER-Atemschutzmaske Z 56 wird das kom
binierte AUER·GlIs· und Schwebstoflilter89 B/SI 
geliefert, dlls Mch Abscheideleislung und 
Atemwiderstand derSchutzstufe 111 c des Deut· 
schen Ausschusses für Atemschutzgeräte ent· 
spricht. Das Gasfilter hält die g1lsförmigen 
Best1lndteile chemischer Stoffe zu rUck. Das 
Schwebstofliller schülzt zusätzlich gegen solche 
chemischen Atemgifle, die o!!Ils fein verteilte 
IIUssige oder feste Bestandteile der Atemlufl 
beigemengt sind, wie lIuch gegen biologische 
und r1ldioaktive Einwirkungen bzw. radio1lklive 
Stäube. Das Filler 89 BJSt schützt o!!Iber n icht 
gegen Kohlenmonoxyd. 

AUERGESmSCHAFT GMBH 
Billt N N 65 (WEST) 

EiSEN, ,ortI.cl!'" flAMKfUll1M., ,ortI • .t. ,m 
HAM.UI'I, Grolle Allun • MAMMonl, liihlllC,rll· 

otroel 11 . MU MCH lN U, .ostfodl461 
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§ 19 
Umlecung a u r di e Mieten 

(1) Der Vermieter kann die laufenden 
Aufwendungen für von ihm getragene 
und gemäß § 16 in Verbindung mit § 10 
als angemessen anerkannte Kosten eines 
Schutzraums In bestehenden Gebäuden 
auf die Mieter des Gebäudes umlegen 
(Schutzraumbeitrag). 
(2) Als laufende Aufwendungen gelten 
neben den Unterhaltungskosten des 
Schutz raumes Zinsen von eigenen oder 
Zinsen und Tilgung von Fremdmitteln, 
jedom nur bis zu der Höhe, die für erste 
Hypotheken im Wohnungsbau üblicher
weise gezahlt wird. 
(3) Die Umlegung erfolgt nam der Wohn
r1ächc (NutzfHlchc), Diese ist für Wohn
raum, der bis zum 31. Dezember 1949 be
zugsfertig geworden ist, nach der 1. Be
rechnungsverordnung vom 20. November 
1950.'17. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. 
1950 S. 753, 1957 1. S. 1719), im übrigen 
nach der 2. Beredmungsverordnung vom 
17. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 
1719), zu berechnen. Bei der Berechnung 
der Umlage gilt die eigengenutzte Woh
nung als Mietwohnung. 
(4) Der Vermieter kann dem Mieter 
schriftlich erklären, daß er einen Schutz
raumbeItrag erheben will; dabei hat er 
die Berechnung des Schutzraumbeitrags 
mitzuteilen. Die Erklärung hat die Wir
kung, daß zu der bisher zu entrichtenden 
Miete ein Schutzraumbeitrag von dem 
Ersten des auf die Erklärung folgenden 
Monats tritt. Wird die Erklärung erst nach 
dem Fünfzehnten eines Monats abgege
ben. so tritt diese Wirkung von dem 
Ersten des übernächsten Monats an ein. 
Die Wirkung tritt nur ein, soweit die Be
rechnung ridltig Ist. Auf den Schutzraum
beItrag finden die Vorschriften des BGB 
und des Mictcrschutzgesetzes für die Miete 
entsprechende Anwendung. 
(5) Die Abstitze 1 bis 4 finden auf Unter
mietverhältnisse sowie auf andere 
Redltsverhältnlsse, die den Gebrauch oder 
die Nutzung eines Grundstücks oder 
Grundstücksteiles zum Gegenstand haben, 
cntsprcdlCndc Anwendung. 

§20 
l\Iiet- und Lastenbeihilren 

Für die durch den Bau eines Schutz rau
mes entstehenden Mehrbelastungen von 
Wohnungsinhabern gelten die Bestimmun
gen des Gesetzes über die Gewährung 
von Mlct- und Lastenbeihilfen vom 23. 
Juni 1960 (Bundesgesetzbt. I S. 399). 

§ 21 
Änderung bestehender RedJtsverhältnisse 

(1) Soweit durch die Errichtung des Schutz
raumes und durch die Benutzungsbe
schränkung nach § 16 in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 2 eine Änderung des Mietver
trages notwendig wird, kann sie der Ver
mieter durch schriftliche Erklärung gegen
über dem Mieter herbeiführen. Werden 
durch die Änderungen einzelne Mieter er
heblich mehr belastet als die übrigen, so 
sind auch deren Mietverträge zum Aus
gleich der Belastungen durch Erklärung 
nach Satz 1 zu ändern; der Eigentümer 
Ist In den Ausgleich einzubeziehen, wenn 
er einen Teil der Räume des Gebäudes 
selbst benutzt. 
(2) Die Erklärung des Vermieters hat die 
Wirkung, daß an die Stelle des bisherigen 
Mietvertrages der geänderte Mietvertrag 
von dem Ersten des auf die Erklärung 
folgenden Monats an tritt; wird die Er
klärung erst nach dem Fünfzehnten eines 
Monats abgegeben. so tritt an die SteUe 
des bisherigen Mietvertrages der geänder
te Mietvertrag von dem Ersten des über
nächsten Monats an. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre
chend !Ur Untermietverhältnisse und an
dere RechtsverhäUnisse, die den Gebrauch 
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oder die Nutzung eines Grundstücks oder 
Grundstücksteiles zum Gegenstand haben. 

4. UNTERABSCHNITI 

Orrentliche Schutzbauten 

§22 
Neuerridüung örrentl lche r SdJUtzräume 

(1) In übereinstimmung mit der örL 
lichen Luftschutzplanung errid:J.tet der 
Bund in eigener Verwaltung öffentliche 
Schutzräume; er stattet die Schutz räume 
mit den er!orderlichen Gebrauchsgegen
ständen und mit Vorräten für eine 
Au!enthallsdauer von 30 Tagen aus. 
Offentliche Schutzräume sollen insbesonde
re an größeren Bahnhöfen und anderen 
Schwerpunkten des Verkehrs zur Verfü
gung stehen. 
(2) Die Gemeinden stellen die erforderliche 
Grundfläche einschließlich der Verkehrs
fläche unentgeltlich zur Verfügung. Sie ha
ben die Schutz räume und deren Ausstat
tung zu übernehmen und auf ihre Kosten 
zu verwalten und zu unterhalten. Bildet 
der öUentlichc Schutzraum mit anderen 
Anlagen des Grundstückseigentümers eine 
betriebliche Einheit, so ist die Verwal
tung und Unterhaltung des Schulzraumes 
und seiner Ausstattung dem Grundstücks
eigenti..i.mer aut seinen Antrag zu über
tragen; in diesem Fall sind ihm die aus 
der Verwaltung und Unterhaltung ent
stehenden Kosten von der Gemeinde zu 
erstatten. 

§23 
Instandsetzung vo rhande ner öUenUicher 

Schutzräume 

(I) Für die Instandsetzung vorhandener 
öffentlicher SdlUtzräume gilt § 22 Abs. 1 
entsprechend. 
(2) Bund, Lünder, Gemeinden und Ge
meindeverbllnde stellen die in ihrem 
Eigentum stehenden öffentlichen Schutz
räume, die bebnute Fläche und die er
forderlidle Verkehrs[läche für die Dnuer 
und den Umfnng des Bedarfs für Zwecke 
des zivilen Bevölkerungsschutzes unent
geltlich zur Verfügung. §§ 23, 24 Allgemei
nes Kriegsfolgengesetz bleiben unberührt. 

§ 24 
Un teri rdische öß'entliche LultsdlUtz-

a nlagen 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die 
Instandsetzung unterirdischer öffentlicher 
Lurtschutzanlagen zu dulden. Die Dul
dungspflicht erstreckt sich auch auf die 
Einbringung und Herausnahme von Ein
richtungs- und Ausrüstungsgegenständen. 
(2) Die örtliche Bauleitplanung hat unter
irdische ö!Centliche Luftschutzanlagen zu 
berücksichtigen. 

§25 
Benu tzung im Frieden 

Die Vorschriften über die Benutzung der 
Hausschutzräume im Frieden (§ 3 Abs. 3 
und § II Abs. 2) gelten für öffentliche 
Schutzräume entsprechend. 

§ 26 
l\1ehrzweckba uten 

(I) Soll ein größeres Bauwerk errichtet 
werden, das sich gonz oder zum Teil für 
die Anlegung eines öffentlichen Schutz
raumes eignen kann, so hat der Bauherr 
die zuständige Behörde bei Beginn der 
Planungsarbeiten hiervon in Kenntnis zu 
setzen. Hält die zuständige Behörde das 
Vorhaben Im Einvernehmen mit dem ört
lichen Luftschutzleiter für geeignet, so 
entscheidet der Bundesminister des 
Innern auf ihren Antrag in angemessener 
Frist darüber, ob ein öffentlicher Schutz
raum zu bouen ist und welchen Anforde
rungen er genügen muß. Die Baugeneh
migung ist nur zu erteilen, wenn diesen 
Anforderungen entsprochen wird. Bei 

Bauvorhaben des Bundes führt die zu
ständige oberste Bundesbehörde die Ent
scheidung des Bundesministers des Innern 
herbei. 
(2) Die näheren bautechnischen Vorschrif
ten zur Durchführung des Absatzes 1 er
läßt der Bundesminister für Wohnungs
wesen, Städtebau und Raumordnung. 
(3) Der Bund trägt die Kosten, die durch 
die AnJegung des öUenUichen Schutz rau
mes entstehen. § 22 Abs. 1 Satz 1 Halb
satz 2 und Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Bei einer Veränderung des Bauwerks 
ist der Schutzraum den neuen Verhält
nissen anzupassen. Der Bund t rägt die 
Mehrkosten, die dem Eigentümer bei 
einer Veränderung oder Beseitigung des 
Bauwerks durch den vorhandenen Schulz
raum erwachsen. 

§ 27 
Verbot der Veränderung 

Öffentliche Schutzräume dürfen ohne Ge
nehmigung der zuständigen obersten Lan
desbehörde weder beseitigt nom verän
dert werden. Gehört der öUentliche 
Schutzraum zum Betriebs- oder Verwol
tungsvermögen des Bundes, so erteilt die 
Genehmigung der Bundesminister des 
Innern. 

§28 

Verbot de r n eeinträchUgung durch Dr itt e 

Eine Genehmigung, die nach baurcchtli
eben, gewerberechUichen oder anderen 
Vorschriften zur Errichtung, zur Erweite
rung oder zum Umbau eines Bauwerks 
oder einer Anlage oder zur Nutzungsän
derung von Grundstücken nötig Ist, darf 
nur erleilt werden, wenn durch das Vor
haben die Verwendung benachbarter 
öHentlicher Schutzräume nicht wesentlich 
beeinträchtigt oder ihr vorgesehener Aus
bau nicht wesentlich erschwert wird. 

§ 29 
Recht a ur Entziehung des Eigentums und 

Entsd lädig ung 

(I) Entstehen durch eine Entscheidung 
nach § 26 oder durch einen ablehnenden 
Bescheid in den Fällen der §§ 27 ode r 
28 dem Eigentümer oder einem anderen 
Berechtigten Vermögensnachteile, so ist 
der Bund zu angemessener Entschädigung 
verpClichtet. Entsprechendes gilt, wenn 
durch die Duldungspflicht des § 24 Abs. 1 
dem Grundslückseigentümer ein Vermö
gensnachteil entsteht; eine Entschädigung 
kann nicht verlangt werden, wenn die 
wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks 
nur unwesentllch beeinträdltigt wird. 
(2) Die Entschtidlgung wird durch die zu
ständige Bundesbehörde festgesetzt und 
ausgezahlt. Für die Bemessung der Ent
schädigungen und das Verfahren gelten die 
§§ 12 bis 14, 18, 19, 24 bis 26 Schutz be
reichsgesetz entsprechend. 
(3) Wird dem Eigentümer durch eine Ent
scheidung in den Fällen der §§ 24, 27 oder 
28 die sonst zulässige wirtschaftliche Nut
zung des GrundstOcks nicht nur vorüber
gehend unzumutbar erschwert, so kann 
er die Entziehung des Eigentums am 
Grundstück verlangen. Treffen diese Vor
aussetzungen nur !Ur einen Teil des 
Grundstücks zu, so kann nur die Ent
ziehung dieses Teils verlangt werden, es 
sei denn, daß der übrige Teil für den 
Eigentümer keinen oder nur einen ver
hältnismäßig geringen Wert hat. 
(4) Andere Berechtigte, denen die Aus. 
übung ihres Rechts nicht nur vorOber
gehend unzumulbar erschwert wird, kön
nen die Entziehung des Rechts verlangen. 
(5) Verlangt der Eigentümer nam Absatz 
2 die Entziehung des Eigentums oder ein 
anderer Berechtigter nach Absatz 3 die 
Entziehung des Rechts, so gelten die Vor
schriften des LandesbesdlalIungsgesetzes 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß an die 



Stelle des Antrages nach § 11 Landbe
schafIungsgesetz das Verlangen des Eigen
tümers oder des Berechtigten tritt. 
(6) Lände r , Geme inden und Gemeindever- ' 
bände können Ansprüche nam den Ab
sätzen I , 3 und 4 geltend machen. 

§ 30 
Sonstige öffentliche Schutzbauten 

(l) Die §§ 22, 23 und 27 bis 29 gelten auch 
für die nach der örtlichen und überört
lichen Luftschutzplanung nötigen ortsfe
sten Anlagen des Luftschutzhilfsd ienstes, 
insbesondere Befehls- und Rettungsstellen 
sowie Anlagen der unabhängigen Lösch
wasserversorgung. 
(2) Andere bauliche Einrichtungen und 
Anlagen des öffentlichen Luftschutzes , die 
nach der örtlichen Luftschu tzplanung be
nötigt werden, sind von den Gemeinden 
instand zu setzen oder zu errichten. Im 
übrigen gelten die §§ 22, 23 und 27 bis 
29 entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Baulicher Betriebsschutz 

§ 31 
Besondere Schutzmaßnahmen 

(1) Anlagen oder Einrichtungen, die der 
öffentlichen Versorgung mit Wasser oder 
elektrischer Energie oder der Abwäs
serbeseitigung dienen und Anlagen oder 
Einrichtungen des öffentlichen Fernmel
dewesens, der Rundfunkanstalten, der 
Flugsicherung, des Wetterdienstes oder 
der Deutschen Bundesbahn sind durch 
bauliche Maßnahmen gegen herabfallende 
Trümmer, radioaktive Niederschläge, bio
logische und chemische Kampfmittel sowie 
gegen einen überdruck von 3 kgfcm2 zu 
sichern, soweit nach der zivilen Notstands
planung ihre Weiterarbeit auch während 
unmittelbarer Kampleinwirkungen uner
läßlidl ist. Dasselbe gilt für den Schutz 
des erforderlichen Bedienungspersonals. 
(2) Werden Anlagen oder Einrichtungen. 
die nach Absatz 1 zu sichern sind. neu 
errichtet, so kann der Eigentümer ver
pflichtet werden, diese unterirdisdl zu 
bauen, wenn der Betrieb dadurch nicht 
wesentlich beeinträchtigt und ein höherer 
Schutz als bei oberirdischer Bauweise er
reicht wird. 
(3) § 28 gilt entsprechend. 
(4) Der Bundesminister des Innern erläßt 
im Einvernehmen mit den zuständigen 
Bundesministern und mit Zustimmung 
des Bundesrates allgemeine Verwaltungs
vorschriften über die Auswahl der zu 
sichernden Anlagen oder Einridltungen. 

§ 32 
Verfahren bei b es tehenden Anlagen oder 

Einrichtungen 

(1) Die zuständige oberste Landesbehörde 
oder die von der Landesregierung be
stimmte Behörde entscheidet, welche be
stehenden Anlagen oder Einrichtungen 
nach § 31 Abs. 1 zu sidlern sind. Die zu
ständige Behörde fordert den Eigentü
mer auf. ein Baugesuch einzureichen. 
(2) Der Eigentümer ist verpflichtet. der 
Aufforderung innerhalb einer angemesse
nen Frist nachzukommen und die Schutz
maßnahmen nach dem Bescheid zu tref
fen. der auf das Baugesucb ergeht. 
(3) Im übrigen sind die bauredlllicben 
Vorschriften der Länder anzuwenden. 
Baugebühren werden nicht erhoben. 

§33 
Verfahren bei neu zu errichtenden 

Anlagen oder Einrichtungen 

P) Soll eine Anlage oder Einrichtung der 
10 § 31 Abs. 1 genannten Art errichtet 
werden, so hat der Bauhe rr die zustän
dige Behörde bei Beginn der Planungs
arbeiten von dem Vorhaben in Kenntnis 
zu setzen. Die zuständige oberste Landes
behörde oder die von der Landesregie-

rung bestimmte Behörde entscheidet, ob 
die Anlage oder Einrichtung nach der zi 
vilen Notstandsplanun g zu sichern ist. 
§ 5 gilt entsprechend. 
(2) Ersmeint die unterirdisme Errichtung 
der An lage oder Einrichtung zweckmäßig 
und die Höhe der erforderlichen Mehrauf
wendungen vertretbar, so führt die zu
ständige oberste Landesbehörde die Ent
scheidung der zuständigen obersten Bun
desbehörde darüber herbei, ob die An
lage oder Einrichtung unterirdisch zu er
richten ist und welche Schutzmaßnahmen 
dabei zu treffen sind. Die Baugenehmi
gung ist nur zu erteilen, wenn diesen An
forderungen entsprochen wird. 

§ 34 
R echtsverordnungen 

(1) D er Bundesminister für Wohnungswe
sen, Städtebau und Raumordnung erläßt 
im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster des Innern durch Rech.tsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die all
gemeinen bau technischen Bestimmungen 
über die nach § 31 zu treffenden Sdmtz
maßnahmen. Sie kann dabei in Einzel
fällen einen Sdmtz gegen einen höheren 
oder niedrigeren überdruck vorsehen a ls 
§ 31 vorsdueibt. 
(2) Die Bundesminister für Wirtschaft, für 
Verkehr, tür das Post- und Fernmelde
wesen, für Atomkernenergie und tür Ge
sundheitswesen erlassen im Einverneh
men mit dem Bundesminister des Innern 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für ihren Geschäfts
bereich geltenden besonderen Bestimmun
gen über die nach § 31 zu treffenden 
Schutzmaßnahmen. 

§ 35 
Sonder regelungen rür Bundesbahn und 

Bundespost. 

(1) Der Bundesminister für Verkehr be
stimmt, welche baulichen Schutzmaßnah
men nam § 31 bei der bundeseigenen 
Verwaltung seines Geschäftsbereichs und 
bei der Deutschen Bundesbahn durchzu
führen sind; er kann insbesondere be
stimmen. daß in Einze1!ällen bauliche Maß
nahmen auszuführen sind, die Schutz ge
gen einen überdruck von mehr als 
3 kg/cm! bieten und kann von den in 
§ 34 Abs. 1 vorgesehenen Rechtsverord
nungen Abweichungen zulassen. 
(2) DerBundesminister für Verkehr erläßt. 
soweit es für die Durchführung dieses Ge
setzes bei der Deutsdlen Bundesbahn er
forderlich ist, allgemeine Anordnungen. 
(3) Der Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen bestimmt, welche bauli
chen Schutzmaßnahmen nach § 31 im 
Fernmeldebereich der Deutschen Bundes
post durchzuführen sind. Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

§ 36 
Schutz gegen mittelbare Gefahren 

(1) Werden Anlagen oder Einrichtungen 
er richtet, bei denen durch Kampfeinwir
kungen erhebliche mittelbare Gefahren für 
die Umgebung entstehen können, so sind 
geeignete bauliche Vorkehrungen gegen 
diese Gelahren zu treUen. 
(2) Die §§ 28, 31 Ab,. 2, §§ 33 und 34 
gelten entsprechend; bei Anlagen im Sinne 
des § 7 Atomgesetz bestimmt sich die 
zuständige oberste Landesbehörde (§ 33) 
nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Atomgesetz. 

§ 37 
Kostentragung 

(1) Die Kosten für die nach den §§ 31 und 
36 zu treffenden Schutzmaßnahmen trägt 
d er Bund. Ist eine Anlage oder Einrich
tung unterirdisch zu bauen, so trägt der 
Bund auch di e dadurdt bedingten zusätz
lichen Baukosten. 
(2) Soweit durch Maßnahmen nach § 31 
auch der Verpflichtung nach den §§ 2 bis 

4 entsprochen wird, sind die Kosten inso
w eit nach den dafür geltenden Vorschrif
ten zu tragen. 

§ 38 

Weltere Schutzma8nahmen 

Ob und in welchem Umfange über die 
§§ 31 bis 36 hinaus bauliche Maßnahmen 
zum Schutze wichtiger Betriebsanlagen 
und Vorräte, zur Sicherung der Versor
gung mit Energie und Wasser zu treHen 
sind, bleibt einem späteren Gesetz vorbe
halten. 

DRITTER ABSCHNITT 

ßußgeld- und Sclllußbestimmungen 

§ 39 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Eigen
tumer oder Nutzungsberechtigter entge
gen § 11 vorsätzlich oder fahrlässig 
1. einen Schutzraum nicht in einem seiner 
Bestimmung entsprechenden Zustand er
hält oder 
2. einen Schutzraum ohne Genehmigung 
beseitigt, verändert oder verlegt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn 
sie vorsätzlich begangen ist, mit einer Geld
buße bis zu 5000 Deutsche Mark. wenn sie 
fahrlässig begangen ist, mit einer Geld
buße bis zu 2000 Deutsche Mark geahndet 
werden. 
(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 
1 verjähren nach drei J a hren. 
(4) Bußgeldbehörde ist die zuständige Be
hörde (§ 4 1 Ab,. 1). 

§ 40 

Auftrags verwaltung 

Die Durchführung dieses Gesetzes obliegt, 
soweit sie nicht dem Bund vorbehalten 
ist. den Ländern einschließlich der Ge
meinden und Gemeindeverbände im Auf
trag des Bundes. 

§ 41 
Zus tändigk eit 

(I) Zuständige Behörde im Sinne dieses 
Gesetzes ist die nach Landesredlt für Bau
genehmigungen zuständige Behörde. 
(2) Zuständig für die Gewährung der 
öffentlichen Zusmüsse nach § 8 sind die 
unteren staatlichen Behörden der allge
meinen inneren Verwaltung. In Ländern, 
in denen untere staatliche Verwaltungsbe
hörden nicht bestehen. sind zuständig die 
Organe der Landkreise oder kreisfreien 
Städte, denen die Wahrnehmung der Auf
gaben der unteren staatlichen Verwal
tungsbehörde übertragen ist ; ist eine sol 
che übertragung nimt erfolgt, so sind zu
ständig die Landkreise und kreisfreien 
Städte. 

§ 45 
Aufhebung von Vorschriften des ZBG 

Die §§ 21 bis 28 des Ersten Gesetzes über 
Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevöl
kerung vom 9. Oktober 1957 (Bundesge
setzbl. I S. 1696) werden aufgehoben. 

* 
Die §§ 42-44 und 46-48 können wegen 
Platzmangels nicht mehr im Wortlaut ver
öffentlicht werden. Sie enthalten die "An
wendung d es Haushaltsrechts des Bundes .... 
die "Beauttragung nachgeordneter Bundes
behörden" und die "Anlagen und Einrich
tungen der Bundeswehr oder der verbün
deten Streitkräfte". 

Der § 46 e nthält die sogenannte "Berlin
Klausel" , die "Obergangsvorschriften" re
gelt § 47, und § 48 wird den Tag des .. l n
krafttretens" des Gesetzes bestimmen. 
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Reflexe einer großen Krise 

Die große Ausstellung des BlSV wurde in den 
Togen der Rheydter Selbstschut:z:woche von 
rund 12000 Bürgern dieser Stadt besucht. 

Das reichhaltige Ausstellungsmate rial wurde 
von den Besuchern mit groBem Interesse be
trachtet. Täglich herrschte Hochbetrieb. 

Unter den zahlreichen Besuchern der Aus
stellung war auch der deutsche Bevollmächtigte 
Nord, Brigadegeneral Queisner (vom links). 

Das Telefon rasselt. Zum soundsoviel
ten Male in dieser Woche. Die Angestell
te der BLSV-Ortsstelle Rheydt in Nord
rhein-Westfalen meldet sich. Eine Stim
me sagt: "Was können wir tun, wenn 
es jetzt Krieg geben sollte?" So oder 
ähnlich lauten die Fragen, die seit eini
gen Tagen die Bürger der Stadt in ver
stärktem Maße an die Dienststelle rich
ten. Auch das ist die Auswirkung einer 
Krise, die die Menschen in Ost und 
West fragen läßt: Gibt es Krieg wegen 
Kuba? Nicht nur in politischen Kreisen, 
auch an den Arbeitsplätzen, in den Ver
kehrsmitteln, in Lokalen und innerhalb 
der Familien, überall wird die Situation 
heftig diskutiert. 

Die Angestellte der Ortsstelle kennt die 
Antworten auf diese Fragen. Sie gibt 
sie an Anrufer oder auch an Bürger, 
die persönlich vorsprechen. Kurz und 
klar, so, wie sie auch auf den Merkblät
tern stehen. Den Besuchern zeigt sie 
eine Miniatur-Luftschutzausstellung im 
Hausflur; Selbstschutzgeräte und Not
gepäck, Dinge, die man in Krisenzeiten 
bereitstehen haben soHte. Nie vergißt 
sie den Hinweis: "Bitte besudlen Sie un
sere große Ausstellung, die wir zur Zeit 
anläßlich der Rheydter Selbstschutzwo
che im Foyer der Stadthalle zeigen." 

Starker Andrang 

Auch ich gehe in die Ausstellung. Hier 
herrscht ein starker Betrieb. Vor den 
Bildtafeln, vor dem ausgestellten Gerät 
eines Selbstschutzzuges, vor Modellen 
des baulidlp.n Luftschutzes stehen die 
Mensdlen und hören den Erläuterungen 
der ehrenamUidlen Luftsdlutzlehrer und 
Ausbilder zu. An zwei Ständen drängen 
sim die Besucher besonders dicht; bei 
den Strahlennachweis- und -meßgerä
ten und an dem Stand, der verschiedene 
Beispiele der Lebensmittelbevorratung 
zeigt. Ich stelle mich zu den Besuchern 
am letztgenannten Stand, um zu hören, 
was eine Helferin des BLSV zu sagen 
hat. 

" ... denn wer, meine Damen und Her
ren, lebt schon gerne von der Hand in 
den Mund?", beendet sie gerade ihren 
Vortrag. Doch dann stürmen die Fra
gen auf sie ein: "Im habe keinen eige
nen Keller, wo soll ich denn all die Sa
chen lassen?" - "In unserem Keller ist 
es durch die Heizung sehr heiß. Glau
ben Sie, daß der Vorrat sich dort hält?U 
- "Kann ich noch ein paar von den 
Merkblättern über die Bevorratung 
für meine Nachbarn haben?" 

Viele Fragen, doch jeder bekommt sei
ne Antwort. Die Helferin gibt Ratschlä-
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aulklärungsbedürfnis der 
Bevölkerung 

rapide angestiegen 

ge, spricht über Temperaturschwankun
gen, Luftfeuchtigkeit und Rostschäden. 
Ich glaube, als man noch "hamsterte" 
statt zu "bevorrateil" nahmen die Leute 
die Dinge nicht so schwer. 

Die Krise beginnt 

Dann erblid<e im den Dienststellenlei
ter, Heinz Corsten. "ToUerBetrieb",sage 
ich und begrüße ihn. "Kein Wunder, in 
solchen Zeiten''t gibt er zur Antwort. 
"Wir haben am vergangenen Freitag, 
(19,10,62 Anm, d,Red,) dieSeJbstschutz
woche eröffnet. Zunächst verlief der 
Besuch der Ausstellung und der öffent
lichen Filmvor!ührungen ganz normal 
und sehr zufriedenstellend. Die Ankün
digung der Kennedy-Rede am Montag
abend hatte aber schon ihre Auswir
kung auf die Besucherzahlen der öf
fentlichen Aufklärungsveranstaltungen. 
Beide Säle waren bis zum letzten Platz 
besetzt. Sonderdrucke, Broschüren und 
Aulklärungsmaterial gingen weg wie 
warme Semmeln. Die Diskussionen wa
ren sehr angeregt und außerordentlim 
sachlich. 

Seit Dienstag herrscht auch hier in der 
Ausstellung tägJim Hochbetrieb." 

"Könnte man dies als eine Psychose be
zeichnen?" frage ich. - "Nein!" ant
wortete der BLSV - Ortsstellenleiter. 
"Das wäre übertrieben. Die Menschen 
sind verständlicherweise erregt und be
unruhigt wegen der politischen Hoch
spannung. Ihre Reaktionen sind jedoch 
ganz unterschiedlich. Ältere Leute, die 
noch die Verhältnisse des zweiten Welt
krieges kennen, geben unumwunden zu, 
daß sie sich gut mit Lebensmitteln ein
gedeckt haben und wollen wissen, was 
sie sonst noch tun können. Viele jün
gere Menschen, die in den Jahren der 
vollen Schaufenster herangewachsen 
sind, können sich plötzliche Verknap
pungen nicht so leicht vorstellen. 

Lebensmittelhändler haben hier sdlon 
ganze Stöße von Merkblättern über die 
Lebensmittelbevorratung abgeholt. Sie 
sagen, daß die Kunden danach fragen." 

Ich erfahre, daß an den Markttagen die 
Frauen mit vollen Netzen und Taschen 
in die Ausstellung kamen. Sie studierten 
die großen Bildtatein mit den Hinwei
sen, ließen sich Fragen beantworten und 
Merkblätter geben und gingen wieder. 

"Wie groß das Interesse der Frauen an 
den lebensnotwendigen Dingen des zi
vilen Bevölkerungsschutzes ist," fuhr 
Herr Corsten fort, "zeigte aum die star
ke Teilnahme am Hausfrauennachmit
tag, zu dem immerhin fast dreihundert 
Rheydterinnen erschienen." 



Korea--Sue.--Kuba 

"Es ist ja nidlt die erste Krise, die wir erleben. Haben Sie Un
terschiede im Verhalten der Menschen bemerkt?", war meine 
Frage an Herrn C. Er antwortete: "Den größten Einfluß auf 
das Verhalten der Bevölkerung, soweit ich dies aus der Warte 
des zivilen Bevölkerungsschutzes beobachtete, hatte die Korea
Krise. Die Suez-Krise hatte schon nicht mehr im gleichen 
Maße die für uns wahrnehmbaren Erscheinungen. 
Lebensmittelhändler, die gestern abend noch unsere Ausstel
lung besuchten, sagten, daß auch diesmal vor allem Hülsen
fruchte, Reis, Mehl, Zucker, Schokolade, Öl und Speisefette 
gekauft wurden." 

SIrahlenmessung und was dann? 

Am Stand mit den Strahlenmeßgeräten stehen überwiegend 
Herren. Sie lassen sich die verschiedenen Geräte zeigen und 
erklären. Sie sind sehr interessiert. 
"So ein Ding müßte man schon haben", meinen viele, "wie 
soll man sonst feststellen, ob man von radioaktivem Staub 
befallen wird oder nimt?" 
Zu einem, der auch diese Meinung äußerte, sagt sein junger 
Nachbar, etwas altklug: "Na, das werden Sie schon merken, 
wenn Sie von allen Seiten von Strahlen durchbohrt werden." 
Darauf eine Stimme aus der Menge: "Junger Mann, wenn 
Sie behaupten, Sie hätten den sechsten Sinn, mit dem Sie das 
Vorhandensein von Strahlen feststellen können, dann fehlt 
Ihnen von den anderen fünf einer." Gelächter übertönt das 
Knacken des Geigerzählers, das aus dem Lautsprecher kommt. 
Dann wird es wieder ruhig. Der ehrenamtlime Luftschutz
lehrer diskutiert mit den Besudlern. Das Gebiet ist den mei
sten noch sehr fremd. Nur langsam erkennen einige von ihnen, 
daß es mit dem Messen von Strahlenstärken und -mengen 
noch nicht getan ist. Man muß auch Schlüsse aus den Meßer
gebnissen ziehen können, um sich dann der Lage gemäß richtig 
zu verhalten. 
"Das alles können Sie bei uns lernen", sagt der Luftschutz
lehrer. "Wenn Sie diese Formulare ausfüllen, auf denen Sie 
uns Ihre Anschrift angeben, werden Sie bald VOn uns hören." 
Viele Scheine werden ausgefüllt. Ob das Interesse der Be
sucher aum noch vorhält, wenn die Krise sich wieder ent
spannt? 

Ersl die Kinder, dann die Ellern 

Während der ganzen Woche kamen die Oberklassen der Volks
schulen und der höheren Schulen mit ihren Lehrern und 
Lehrerinnen zum Besum der Ausstellung. Das Interesse der 
Jungen und Mädchen war groß. Sie wußten alle um die Krise, 
sie spürten die Erregung der Erwamsenen, doch sie haben 
noch keine rechte Vorstellung, welche Gefahren sie bedrohen. 
Sie erzählten zu Hause, was sie in der Ausstellung gesehen 
und gehört hatten. Dann kamen audl die Eltern. Ein Besumer, 
Vater eines Jungen, sagte: "Kinder sind manmmal vernünf
tiger als wir voreingenommenen Eltern. Mein Sohn meinte 
nach seinem Besuch in dieser Ausstellung: ,Das müßt ihr 
euch ansehn, dann geht euch erst ein Licht auf. Gerade jetzt, 
wo es so mulmig ist. ". 

SchuUräume brauchen Zell 

Ein Teil der Ausstellung widmet sich dem baulichen Luft
schutz. Vorgefertigte Bauteile, Modelle und Bildtafeln finden 
zwar das Interesse der Besucher, nur ... "im Augenblick kann 
man da ja praktisch nicht viel machen. Das braucht ja alles 
längere Zeit zur Vorbereitung ... " meinte ein älterer Herr. 
So ist es. Alles braucht seine Zeit zur Vorbereitung. Nur an
fangen muß man, sonst könnte es einmal zu spät sein. 

* 
Die Gefahr, die die Kubakrise für die Menschheit mit sich 
bradlte, ist nun vorüber. Mancher Familienvater hat sidl. 
sorgend im Kreise seiner Familie umgesehen und versucht, 
sidl vorzustellen, was auf sie zukommen könnte. Manche Mut
ter hat noch einmal ihre Vorräte, vor allem an Lebensmitteln, 
aufgefüllt und schnell noch dies und jenes für die Kinder 
gekauft. 
Die Selbstschutzwoche in Rheydt, d ie ganz zufällig zeitl ich 
mit der Kubakrise zusammenfiel, spiegelte nich t nur die Er
regung und berechtig te Sorge der Menschen wider, sie zeigte 
auch, daß innerhalb der Bevölkerung ein großes Bedürfnis 
nach Selbstschutz-Aufklärung herrscht. HF. 

Taschendosimeter FH 39 

Radiameier 
zah lreichem 
Obis 1 r/h 
Nachweis. 

Für den 
individuellen 
Strahlenschutz 

FH 40 T: Batteriebetriebener Dosisleistungsmesser mit 
Zubehör. Meßbereiche: 0 bis 0,5 mrfh 0 bis 25 mr/h 

Obis 50 r/h und weitere Meßbereiche für Beta-

Klelnradlameler FH 40 K: Zur Messung von Gammastrahlung und 
zum Nachweis von Betastrahlung. MeBumfang vom normalen Null
effekt bis 100 mrfh. 
Taschendosimeter FH 39: Zur Kontrolle der Strahlendosis durch Rönt
gen- oder Gammastrahlung. Offenes Dosimeter in Füllhalterform, 
jederzeit ablesbar. 
Weiterhin liefern wir: Labormonitor FH 55 B, Meßplätze mit vollauto
matisch arbeitendem Zubehör für Meßaufgaben mit radioaktiven Iso
topen, Strahlungsüberwachungsanlagen, Strahlungsmeßwagen usw. 
Bitte fordern Sie ausführliche Informationen an. 

Frleseke ij Hoepfner GmbH Erlangen-Bruck 
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Selbstschutzwochen des Bundesluftschutzver
bandes gewinnen in zunehmendem Maße an 
lokaler und gesellschaftlicher Bedeutung. Be
suche der Ausstellungen durch Persönlichkei
ten des öffentlichen Lebens gehören bereits 
zum alltäglichen Bild. Auf der Ausstellung in 
Essen trafen sich (v. I. n. r.) : BLSV-Bezirks
steUenleiter Behr, stellv. Pol izeipräsident eoe
nen, Beigeordneter Pinnow, Standortkomman
dant Major Heinzel , Branddirektor i. R. 
Schilbach und BLSV-Ortsstellenleiter Wagner. 
Auße rordentlich rege war das Interesse der 
heranwachsenden Generation an allen Fra
gen des zivilen Bevölkerungsschutz:es. Viele 
Jungen und Mädchen, das Bild unten zeigt 
einige von ihnen beim Besuch der Kaiser
Friedrich-Halle in Mönchengladbach, erklä rten 
sich nach dem Besuch der Ausstellung be reit, 
an einer Selbstschutz:ausbildung teilzunehmen. 

In Nordrhein-Weslfalen 

Die Selbstschutzwochen, die imJahre1962 in Nordrhein
Westfalen stattfanden, waren von Erfolg begleitet. Ihrer 
Vorbereitung diente die Werbung durch Plakate, Dias, 
Anzeigen sowie die Werbung in Verkehrsmitteln. Ein
gesetzt wurden ferner der Film- und Werbewagen, die 
Selbstschutzausstellung und eine große Anzahl von Bro
schüren. 
Das zahlenmäßige Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 
Selbstschutzwoche Bielcfeld vom 4. bis 24. März 1962. 
45000 Werbeschreiben an alle Haushaltungen der Stadt; 
15000 Ausstellungsbesucher; 13000 Besucher der Vor
führungen des Filmwagens ; 3000 Schüler und Lehrkräfte 
der Oberklassen von 18 Volksschulen; 1600 Schüler und 
Lehrpersonal der Oberklassen von 10 Gymnasien und 
Realschulen; 700 Besucher in 10 Abendveranstaltungen; 
300 Besucher der Schauvorführung; 22 Presse- und 
Bildberichte. 300 Helfer konnten für den BLSV und 
den Selbstschutz geworben werden. 
Die LS-Ausstellung, die in Essen vom 4. bis 24. April 
1962 stattfand, hatte 16000 Ausstellungsbesucher. Es 
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Unter den Gösten der Se lbstschutz-Ausstellung 
in Rheydt waren auch Offiz.iere britischer Sta
tianierungsstreitkröfte. Ihre besonde re Auf
merksamkeit galt vor allen Dingen den Aus
rüstungsgegenständen der Selbstschufuüge. 

erschienen 6 Presse- und Bildberichte 
und 90 Helfer wurden für den BLSV 
und den Selbstschutz geworben. 
Die Selbstschutzwoche in Soest vom 4. bis 
14. Juni 1962 weist folgende Zahlen auf : 
13000 Werbeschreiben an alle Haushal
tungen der Stadt; 5000 Ausstellungs
besucher; 3500 Besucher des Filmwa
gens; 15 Presse- und Bildberichte. Ge
worben wurden 100 Heller für den 
BLSV und den Selbstschutz. 
Die Selbstschutzwoche in Krefeld vom 
14. bis 23. September 1962 wird durch fol
gende Zahlen ausgewiesen: 50000 Zei
tungsbeilagen; 5000 Ausstellungsbesu
cher; 5000 Besucher des Filmwagens; 
1200 Besucher der Schauvorführungen; 
800 Besucher in 10 Aufklärungsveran
staItungen; 16 Presse- und Bildberichte; 
120 Helfer für den BLSV und den 
Selbstschutz geworben. 
Die Selbstschutzwoche Mönchenglad
bach vom 28. September bis 7. Oktober 
1962 weist folgende Zahlen auf: 17000 
Zeitungsbeilagen; 10000 Ausstellungs
besucher; 5000 Besucher des Filmwagens; 
800 Besucher von 13 Aufklärungs- und 
Sonderveranstaltungen; 600 Besucher 
der Schauübung; 20 Presse- und Bildbe
richte. 320 Heller konnten für den BLSV 
und den Selbstschutz geworben wer
den. 
Die Selbstschutzwoche Rheydt fand vom 
19. bis 28. Oktober 1962 statt. Auf sie 
entfielen: 37000 Zeitungsbeilagen; 12000 
Ausstellungsbesucher; 4000 Besucher des 
Filmwagens; 600 Besucher von Sonder
und Aufklärungsveranstaltungen; 25 
Presse- und Bildberichte. Geworben 
wurden 450 Helfer für den BLSV und 
den Selbstschutz. 
Für alle Dienststellen bedeutete die 
Durchführung dieser Schwerpunktver
anstaltungen eine große Aufgabe, die 
nur gelöst werden konnte durch den 
selbstlosen Einsatz aller aktiven Helfer. 
Die gemeinsame Aufgabe führte die Hel
fer näher zusammen. Luftschutz-Selbst
schutz wurde während der Dauer der 
Selbstschutzwochen Stadtgespräch. 
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Immer wieder beteiligen sich Finnen, die Ge
töte des Brandschutz- und Rettungswesens 
herstellen, wie hier in Mönchengladbach 
(oben), mit eigenen Ständen an der Erweite
rung der Ausstellungen. Rechts : Unz.öhl ige 
Male mußten auch in Bie lefeld die Interpreten 
der Ausstellung an den leuchtziffe rn der Arm
banduhren die Arbeitsweise von Strahlen
meBgeräten demonstri eren. Unten: Ausbil· 
dungsleiter Heinz. Bäurich erläutert jungen Zu
schauern die Geräte des Selbstschutzz.uges. 

Schauvorführungen, die auch den friedens
möBigen We rt des Selbstschutzes erkennen 
lassen, gaben den Selbstschutzwochen, wie 
hie r in Krefeld, stets einen besonderen Aluent. 

Der luftschutzhilfsdiensl, der den Selbstschutz 
der Zivilbevölkerung ergänz.t, z.eigte währena 
der Se lbstschutz.woche in Soest u. a . seine 
Fahrzeuge und Be rgungsgerät (Bild unten). 

Starke Beachtung fand die Ubung, die in 
Rheydt anläßlich der Selbstschutzwoche ge
meinsam mit dem Ortsverein des Deutschen 
Schutzhundevereins durchgeführt worden war. 



Wissenschaftliche These und praktische aufklärung 

e arl Friedrich von Weizsäckers 
Beitrag für die Zeitsdtrift "Die 
Zeit" unter dem Titel "Hat je
der eine Chance?" hat Heft 

10 1962 der ZB mit der freundlichen 
Genehmigung des Verfassers zum Ab
druck gebracht. Damit sind die Gedan
ken des weltbekannten Physikers der 
Fachwelt zur Diskussion gestellt wor
den. Nachfolgende Ausführungen sind 
ein Beitrag zu Diskussionen, die seit dem 
Erscheinen des Memorandums der Ver
einigung deutscher Wissenschaftler e. V. 
zum zivilen Bevölkerungsschutz unter 
dem Titel "Ziviler Bevölkerungsschutz 
heute" (Verlag S. Mittler und Sohn, 
Frank1urtIM.) innerhalb der Helfer
schaft des Bundesluftschutzverbandes 
sehr lebhaft geführt werden. Aus einem 
unter AuCklärungspraktikern gepfleg
ten Gedankenaustausm sind hier einige 
der spontanen Meinungen und Fest
stellungen aufgezeichnet und festgehal
ten worden, die kennzeichnen, daß die 
Auseinandersetzung mit der Wissen
schaft ernsthaft, kritisch und aufge
schlossen erfolgt. Im Kreis diesel' Ge
sprächspartner war das Schutzdenken 
nicht eben erst "in Mode gekommen", 
es ist das Anliegen aus bereits langjähri
ger gemeinnütziger Helferarbeit in Auf
klärung und Werbung für den Schutz
gedanken. Es erschien den Praktikern 
notwendig, einen Standpunkt zu be
ziehen gegenüber der wissenschaftlichen 
These. Es wurde ein hartes Ringen um 
Anerkennung des Kerngehaltes dieser 
These und eine Bestätigung des eige
nen Aufklärungsimpulses. 
"Die Bevölkerung ist über richtiges und 
falsches Verhalten zur Vorbereitung 
auf den Ernstfall und im Ernstfall 
wahrheitsgemäß und gründlich aufzu
klären." Mit diesem ersten seiner 5 Vor
schläge hat Weizsäcker das Aufgaben
gebiet der Aufklärung unmittelbar aus
gesprochen. Hier meldet sich "die 
Aufklärung" zu Wort. 

Mut zur Selbstkritik 

Zunächst mußten wir, die wir uns zu 
einem Gespräch über das Memorandum 
der Wissenschaftler zum Thema "Zivi
ler Bevölkerungsschutz" zusammenge
funden hatten, uns in aller Ehrlich
keit gegenseitig eingestehen: "Das Me
morandum hatte uns schockiert... Wir 
alle standen lange genug in der Praxis 
der Aufklärungsarbeit unseres Ver
bandes (BLSV). um gleich richtig ein
schätzen zu können, was es mit dieser 
Sdlrilt der Vereinigung deutscher Wis
senschaftler e.V. zu dem Problem des 
zivilen Bevölkerungsschutzes in unse
rer Zeit auf sich hat: die es wagt, 
schonungslos eine Situationsanalyse in 
bezug auf Kriegsbild und Schutzmög
lichkeit zu bieten, die die Gefahr der 
UntätIgkeitebensoangeht und attackiert 
wie die Gefahr der Verharmlosung oder 
aber auch die Gefahr nutzloser Schutz
planung. 
Wir, die wir in der Aktion standen und 
stehen, fühlten uns angesprochen und 
herausgefordert. Es schien uns, als sollte 

24 

und müßte unsere Aufklärungspraxis 
einer harten Bewährungsprobe unter
zogen werden, wobei es im voraus nicht 
abschätzbar schien, ob sich diese Be
währungsprobe zu einer Zerreißprobe 
auswachsen würde. Wird sich unser in 
der praktischen Öffentlichkeitsarbeit er
härteter Standpunkt in der Bewertung 
von Notwendigkeit und Zweckmäßig
keit eines zivilen Bevölkerungsschutzes 
und seines Kernstückes, des Selbst
schutzes, behaupten können? 

In Diskussionen erprobt 

Immerhin hatte sich doch dieser unser 
Standpunkt in ungezählten Auseinan
dersetzungen, die wir teils in privaten 
Begegnungen, teils in öffentlichen Ver
anstaltungen repräsentativ für den 
Bundeslultschutzverband und im Voll
zug seines ihm gesetzlich übertragenen 
Au!gabengebietes der Aufklärung füh
ren konnten, als brauchbare Grundlage 
für fruchtbare Gespräche erwiesen, 
durch die die Öffentlichkeit zu einer 
positiven Einstellung gegenüber dem 
Selbstschutz gewonnen werden konnte. 
Wir selbst waren in diesen teilweise 
sehr harten Auseinandersetzungen sat
teltest geworden, was uns vielleicht ein 
wenig dazu verleitet haben möchte, zu 
glauben, das Wissen um die Dinge und 
der Weisheit letzten Schluß sei von uns 
in Erbpacht genommen worden. Wie 
nahm sich unser Wissen aus im Lichte 
dieser neuen wissenschaftlichen Er
kenntnis? 
"Wir werden nicht umhin kommen, 
unseren Standpunkt zu überprulen 
und notfalls zu revidieren." Das stand 
fest und zwang uns, die Schrift, die 
uns bei erster flüchtiger Durchsicht 
schockiert hatte, doch noch ein zweites 
und drittes Mal zu lesen. Es trat uns 
erneut die Schonungslosigkeit dieser 
Situationsanalyse ins Bewußtsein, eben
so aber auch die Konsequenz und 
Folgerichtigkeit in den hier getroffenen 
Schlüssen. Das hatte uns beim Lesen 
heiße Köpfe gemacht, und mit heißen 
Köpfen saßen wir "Aufklärer'\ diesmal 
völlig unter uns, fernab jeder Offent
lichkeit, am runden Tisch, um unser 
Verhältnis zum Memorandum zu er
mitteln. Es ging uns dabei nicht um 
das individuelle, private Verhältnis. 
Das war ja bereits gefunden. Es ging 
uns vielmehr um jenes kollektive, von 
der Funktion und Aufgabe her zu be
stimmende Verhältnis, das wir heraus
arbeiten mußten, wenn wir die Exi
stenz dieser bedeutsamen wissenschalt
lichen These in unserer zukünftigen 
Autklärungspraxis nicht umgehen oder 
außer acht lassen wollten. Zu leugnen 
oder wegzudiskutieren wäre sie ohne
hin nicht mehr! 

Immer .,unbequemU gewesen 

"Manches ist unbequem an diesen Be
hauptungen der Wissenschaftler, für 
uns, die wir aufklären, nicht minder 
als für die, die aufgeklärt werden sol
len. Aber ist Luftschutz-Aufklärung 

Gespräche um das Memorandum 

nicht immer schon unbequem gewesen? 
Sie ist es wie jedes gemeinnützige An
liegen ihrem Wesen nach, und das hat 
uns bislang nicht abhalten können, uns 
dieser Aufgabe um so entschiedener zu
zuwenden." 
Hierin waren wir uns einig : Die Denk
schrift verdient Stellungnahme und 
systematische Auswertung gerade 
deswegen, weil sie den unbequemen 
Konsequenzen nicht ausweicht. Da sie 
laut Vorwort "für die OfIentlichkeW' 
bestimmt ist, sollten wir uns in unserer 
Offentlichkeitsarbeit betont mit ihr aus
einandersetzen. 

Worauf es ankommt 
"Aber hilft sie uns, die tiefe Resigna
tion der Bevölkerung anzugehen und 
zu überwinden, die doch gerade ihre 
Ursache darin hat, daß sie an Schutz
möglichkeiten überhaupt nicht mehr 
glaubt?" 
Das zielt auf die Feststellung im Vor
wort, daß "Maßnahmen des Bevölke
rungsschutzes in der Bevölkerung ein 
falsches Sicherheitsgefühl erzeugen 
könnten". Wir teilten diese Befürch
tung nicht und wünschten nur, daß die
se Schrift bewußt unter den von den 
Professoren Hahn, Heisenberg und 
Weizsäcker erwähnten Voraussetzungen 
gelesen werde. Hätte man doch den 
diesbezüglid1en Satz des Vorworts 
durd1 Sperr- oder Fettdruck als vor
rangige Ansicht kennzeichnen sollen: 
"Wir sind der Ansicht, daß auch eine 
noch so geringe Chance, Menschenle
ben zu retten, uns die Pflicht auferlegt, 
diese Möglichkeiten aufzuzeigen." 

Wal bedeutet "Schutz"? 
Das kommt denn auch in unserer Dis
kussion mehr als einmal zu Wort, eine 
gewisse Enttäuschung nämlich darüber, 
daß man hier zu sehr die negativen 
Akzente gesetzt hat. Die ganze Schrift 
hebt nur die eventuellen Folgen und ge
fährlichen Rückwirkungen von durchge
führten oder geplanten Zivilschulzmaß
nahmen hervor: Die Folgen einer Unter
lassung solcher Maßnahmen dagegen 
werden - soweit sie überhaupt ange
deutet werden - nur nebenbei behan
delt. Dies tritt besonders auffällig bei 
der Auswahl von Beispielen in der Be
handlung des "zivilen Bevölkerungs
schutzes als Teil der Abschreckung" in 
Erscheinung. 
Argumentiert einer von uns: "Schutz
maßnahmen sind das primitivste Recht 
gegenüber Bedrohungen. Schutz ist 
aber nicht Verteidigung. Verteidigung 
setzt abwehrendes Handeln voraus; 
Schutz dagegen ist seinem Wesen nach 
passiv! Daß bei militärischen Planun
gen auch das Vorhandensein von Zi
vilschutzmaßnahmen, etwaige Mängel 
auf diesem Gebiet oder sogar das völ
lige Fehlen derselben sehr sorgfältig 
mit veranschlagt werden müssen, ändert 
nichts an dem rein humanitären Cha
rakter des Zivilschutzes innerhalb der 
Gesamtverteidigungsplanung. Ein An
greifer müßte eine Verschmelzung bei-



der Begriffe (&chutz und Verteidigung) 
geradezu begrüßen, da sie ihm den ge
zielten Wafleneinsatz auch gegen den 
unbewaffneten Teil der Bevölkerung 
rechtfertigt. Man sollte deshalb vet
meiden, bei der Behandlung des Zivil
schutzproblems durch verschwommene 
Formulierungen und pseudomilitärische 
Terminologie einer solchen Verneb
lungstaktik Vorschub zu leisten." 

Schutzlos - anfällig 
Uns schien, daß in diesem Einwand 
eine Berechtigung Hege. Die sehr ins 
einzelne gehenden Untersuchungen eines 
effektiven Schutzes, dessen Realisierbar
keit von den Verfassern der Denk
schrift ohnehin bestritten wird, in sei
nen möglichen Wirkungen aul die Ab
schreckung dürften doch allzu theore
tischer Natur sein! Wir fragten uns in 
der Gesprächsrunde vielmehr, ob denn 
die Abschreckungstheorie und -strategie 
durch völliges Fehlen von Zivilschutz
maßnahmen oder auch nur durch un
zureichende Vorbereitungen auf diesem 
Gebiet glaubhafter werde. 
Wichtiger als technisch-strategische Spe
kulationen schien uns für die Beant
wortung dieser Frage eine psychologi
sche überlegung zu sein. Im Bewußt
sein absoluter SdlUtzlosigkeit ist eine 
Bevölkerung gegen Propaganda und 
Agitation doch wohl im höchsten Grade 
anfällig. Dagegen ist ein gut durchor
ganisierter Selbstschutz, von dem sich 
kein einzelner ausschließen kann, zwei
fellos eher in der Lage, mit einer Ka
tastrophensituation fertig zu werden 
als eine desorganisierte Masse in Pa
nikstimmung. 

Im Grundgedanken bestätigt 
Mit der Denkschrift glaubten wir uns 
in diesem Punkte nicht identifizieren zu 
dürfen. Hier trennten uns Unterschiede 
der Bewertung und der Auffassung, 
nicht etwa die Kluft zwischen der spe
kulativ angelegten wissenschaftlichen 
Aussage einerseits und der aufs Kon
krete bezogenen Aufklärungsinhalten 
andererseits. Für die konkrete Aufklä
rungspraxis hatte die Denksd'lrift, wie 
wir im Verlauf unseres weiteren Ge
spräches mit Genugtuung registrieren 
konnten, doch eine Fülle von Bestäti
gungen bereit. 
Wir quittierten dankbar die klare Her
ausstellung der Grundgedanken, die 
im Zusammenhang mit den Einzel
untersuchungen über die Schutzmög
lichkeiten und den anzustrebenden 
Schutzgrad herausgearbeitet worden 
sind. Eine Bestätigung der Richtigkeit 
der von uns in der Luftschutz-Aufklä
rung bislang vertretenen Auffassungen 
fanden wir ausgesprochen in den Fest
stellungen der Denkschrift, daß 
1. ein umfassendes Programm von 
möglidlst hochwertigen Schutzräumen 
praktisch undurchführbar ist, 
2. die bisherige Differenzierung nach 
Stadt und Land sehr zweifelhaft und 
voraussichtlich falsch ist, 
3. eine realistische Schutzbauplanung 
sich auf einen Trummerschutz und 
Fan-out-Schutz (eventuell verbunden 
mit Gasschutz) beschränken und da
durch für jedermann in der Bundes
republik zugänglich gemacht werden 
sollte; wobei bereits bei einer derarti-

gen Zielsetzung im Interesse schneller 
realisierbarer Maßnahmen zunächst 
Behelfsschutzmaßnahmen geringeren 
Schutzwertes eingeplant werden sollten. 
Uns schien sich hier erstmalig die wis
senschaftliche Grundlage für eine reali
sierbare Sdlutzbaukonzeption anzubie
ten, die geeignet ist, sowohl der Gefahr 
weiterer Verzögerungen baulicher 
Schutzinitiative als auch der Gefahr 
nutzloser Schutzprogramme im Sinne 
der von Weizsäcker erhobenen Postu
late zu begegnen. Daß mit dem Memo
randum zumindest ein entscheidender, 
wenn nicht sogar der entscheidende 
Schritt in die Realisierung des so lange 
verzögerten baulichen Luftschutzes ge
tan worden ist, wurde uns in den lei
denschaftlich geführten Gesprächen ge
rade zu diesem Teil der Denkschrift 
mehr und mehr bewußt. Wir konnten 
es nur als begrüßenswert empfinden, 
daß hier endlich einmal mit utopischen 
Schutzvorstellungen aufgeräumt und 
einem realistischen Schutzdenken die 
konkreten Ansätze zu einer praktisch 
erfüllbaren, da auch wirtschaftlich ver
tretbaren Schutzplanung geboten wur
den. 

Nichts Unmögliches fordern 

Blieb für uns die aus dem Blickwinkel 
der Aulklärungsarbeit heraus sich als 
besonders bedeutsam erweisende Fra
ge zu diskutieren übrig, ob diese reali
sierbaren Schutz vorstellungen sich 
denn auch mit dem Kriegsbild in Ein
klang bringen lassen würden, das wir 
uns bisher gemacht und das wir unse
rer Aufklärungskonzeption zugrunde 
gelegt hatten. 
"Umfassender Schutz gegen einen 
feindlichen Vernidltungswillen ist eine 
Utopie." Diesen Leitsatz des Memoran
dums glaubten wir vorbehaltlos aner
kennen zu können, da er sich absolut 
mit den von uns bislang vertretenen 
Auffassungen über die Möglichkeiten 
und Grenzen eines Schutzes gegenüber 
atomarer Waffenwirkung deckte. 
Wir erinnerten uns an die von uns in 
die Aufklärung immer wieder heraus
gestellten Grundgedanken: 
1. Es gibt im Bereich des Katastrophen
schutzes ebensowenig wie im Bereich 
des zivilen Bevölkerungsschutzes eine 
Schutzgarantie; es gibt nur die Chance. 
Im Kern der Vernichtung ist diese 
Chance gleich Null; im Zentrum der 
Katastrophe, ob durch Bombe oder Na
turgewalt verursacht, ist sie gering; zu 
den Randgebieten abklingender Zerstö
rungswirkungen hin weitet sidl die 
überlebenschance rasdl und stetig aus. 
2. Der Apokalypse können wir mit 
Schutzplanung und Schutzmaßnahmen 
nicht begegnen. 
3. Es liegt nicht im Bereich des Wahr
scheinlichen, daß der Feind sein Kriegs
ziel in der Inszenierung dieser Apoka
lypse, dieser globalen Vernidltung, 
sehen wird, wenn sie auch mit den zur 
Verfügung stehenden technischen Mit
teln möglich gemadlt werden kann. 
Sinnvolle militärische Kampfhandlun
gen werden, wie in der bisherigen 
Kriegsführung so auch in Zukunft, vor
aussichtlich die Zerstörung militärischer 
Angriffs- und Verteidigungsbasen zum 
Ziele haben, um die Kampfkraft des 
Gegners zu schwächen oder auszuschal
ten. 

Eindeutig bestätigt 
Von diesen Grundgedanken hatte sich 
unsere Aufklärungsarbeit in den zu
rückliegenden Jahren tragen lassen. 
Auf dieser Grundlage war es immer 
wieder möglid1 gewesen, die Bevölke
rung vom Sinn und Zwed< eines "zi
vilen BevölkerungssdlUtzes heute" zu 
überzeugen. "Wir werden es auch in 
Zukunft können!" Mit Genugtuung 
konstatierten wir, daß eine auf der 
Grundlage des Memorandums gehand
habte Aufklärung uns in den entschei
denden Grundgehalten nicht zur Revi
sion und Korrektur zwingen wird. Die 
Kontinuität der Aufklärung erwies sich 
als gesichert ... Wir brauchten und brau
chen nicht zu widerrufen!" 
Eine eindeutigere Bestätigung der Rich
tigkeit der von uns vertretenen Auffas
sungen konnte uns die Wissenschalt 
nicht geben, als wenn sie feststellt und 
im Resümee ihrer Darstellungen, dies
mal betont und im Fettdruck, fest
hält, daß "die Bevölkerung sich nicht 
schützen läßt, wenn der Gegner die 
Vernichtung der Bevölkerung beabsich
tigt oder bei seinen Maßnahmen als 
unvetmeidlich einkalkuliert hat. 
Sieht man jedoch die Aufgabe des zi
vilen Bevölkerungsschutzes darin, die 
Bevölkerung vor unbeabsichtigten 
Auswirkungen militärisd1er Kampf
handlungen möglichst weitgehend zu 
schützen, dann sind sinnvolle Maßnah
men möglich. Einzelne solcher Maßnah
men sind zur Entscheidung reif. Hier 
sollte man nicht zögern. Andere bedür
fen noch eingehender Untersudlungen." 
In einer Hinsidlt aber schien es uns 
dodl geboten - und das war das Fazi t 
unseres Gesprädls -, daß wir eine 
Auffassung korrigierten. Nämlich die, 
daß uns das Memorandum, wie wir an
fänglich beim ersten flüchtigen Lesen 
glaubten empfunden zu haben, attak
kiert, herausgefordert oder gar entwaff
net hätte. Warum hatten wir uns eigent
lich schockieren lassen und wovon? 

Der Sache dienen 
Und was die rückhalt10se Offenheit und 
Schonungslosigkeit der Argumentation 
dieses Memorandums betrifft, einigten 
wir uns darauf, daß wir sie trotz der 
anfänglich empfundenen Bedrängnis 
durchaus bejahen müssen. Sie muß der 
wissenschaftlichen These unter allen 
Umständen aus Gründen der Objektivi
tät und Absolutheit der Aussage zuge
standen werden. Der praktischen Auf
klärung bleibt es vorbehalten, aus die
ser objektiven und absoluten Erkennt
nis der Wissenschaft Kapital zu schlagen 
nicht im Sinne billiger, spontaner Agi
tation, sondern im Sinne einer sachli
chen Information, die um so überzeu
gender ist, je mehr sie das von ihr ge
tragene Anliegen in den ihm gezogenen 
Grenzen vertritt. "Es ist besser, daß wir 
die Schutzerwartungen der Bevölke
rung auf das Maß begrenzter SdlUtZ
vorkehrungen reduzieren, wobei wir 
uns auf die wissenschaftliche Autorität 
beziehen können, als daß wir in den 
Verdacht geraten, Utopisten zu sein mit 
heute weniger denn je zu verzeich
nenden und zu verantwortenden Ten
denzen einer rosaroten Verharmlo
sung oder VerniedIichung." So formu
lierte einer von uns das Fazit dieses 
Gesprächs. Dr. L. 
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Bereit, zu dienen und zu helfen 

Zur Eröffnung der ersten Sclbstschutzwochc in Wolfsburg in Niedersachscn war 
der Präsident des Bundesluftschutzverbandes, Dc. Erich Walte r Lotz, erschienen. 

Ferner waren anwesend zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens der Volks

wagenstadt. u. a. Oberbürgermeis ter Bork und Oberstadtdirektor De. Hesse als 

örtlicher Luftschutzleiter. Unter den Ehrengästen befa nden sich der Vertreter des 

niede rsächsischen Innenrninisters, Ministerialrat Kunze, Oberst Reinke vom \Vehr

b er eichs kommando 11 und de r Landesstellenleiter des BLSV, H anke, Hannover. 

Präsident Dr. Lotz erklärte: "Wir ver
einigen uns in der Sorge um unsere Fa
milien und den Nächsten, um unsere 
Stadt und um unser Land. Ein jeder 

Lande aufgerufen, die Bemühungen des 
Bundesluftschutzverbandes zu unter
stützen. 
Im letzten Weltkrieg seien 26,8 Millio-

Der Präsident des Bundesluftschutzverbandes, Dr. Erich Walter lotz (vom 
zweite r von links), im Kreise von Parlamentariern, von Vertretern der Re
gie rung. der Kommunolbehörden, der Wirtschaft und der Bürger bei der 
Vorführung einer fahrbaren Trinkwa sseraufbereitungsanlage in Wolfsburg. 

muß bereit sein, zu helfen und zu die
nen. Den kriegerischen Drohungen set
zen wir den Willen zum Frieden entge
gen. Der beste Luftschutz ist der Frie
den!" 
Im weiteren Verlauf seiner Ausführun
gen sagte Präsident Dl'. Latz: Die Zu
sammenarbeit zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden sei unabdingbar. 
Grundlage des Luftschutzes sei aber die 
Mitarbeit und die NachbarschaftshilCe 
der Bevölkerung, die getragen sein müs
se von der Nächstenliebe. J-lierzu seien 
alle Verbände und Organisationen im 
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nen Soldaten gefallen, und daneben hät
ten 24,7Millionen Menschen in den Städ
ten der Heimat ihr Leben lassen müs
sen. Der Luftschutz sei staats notwendig 
und eine sittliche und sozia le Pflicht. 
Auf die besondere Situation der S tadt 
Wolfsburg eingehend, betonte der P rä
sident, daß die Stadt nur 12 km von der 
Zonengrenze entfernt Hege und mit ihren 
72 000 Einwohnern zu den 11 0 als am 
stärksten gefährdeten Städte im Bun
desgebiet zähle. Den Behörden obliege 
es, einen Warndienst, Brandschutz-, Ber
gungs- , Sanitäts-, Veterinär-, ABC-, Be-

PRISIDEIT OR. LOTZ ERUFFNETE ERSTE 

SELBSrSCHUrZWOCHE IM MIEDERSICHSEM 

treuungs-, Lenkungs-, Sozial- und 
Fernmeldc-Dienst einzurichten, übungs
plätze und Räume zur Verfügung zu 
stellen und die Bevölkerung aufzuru
fen zu gemeinsamer Arbeit im Zivil
schutz. Es gilt, die Wohnstätten und Ar
beitsstätten und K ulturgüter zu schüt
zen. Dazu sind alle aufgerufen, und der 
Bundesluftschutzverband wird in jeder 
Beziehung H ilfestellung leisten. Wörtlich 
betonte Or. Lotz: .. Vieles kann und muß 
von den Bürgern getragen werden, weil 
nur ihre Hil fe sofort und überall wirk
sam einsetzen kann, d ie Selbsthilfe." 

Aus den weiteren Ausführungen von 
Präsident Dr. Lotz ging hervor, daß die 
Ortsstelle WoU:sburg zur Zeit nur uber 
148 Helfer verfügt. Diese Zahl müsse 
sich auf 500 erhöhen. Er trete dafür ein, 
auch die Frauen stärker an die Mitar
beit im Luftschutz heranzuführen. 

Zum Schutzraumproblem erklärte der 
BLSV-Präsident: Ohne Schutzräume 
würden die Bemühungen des Bundes
luftschutzverbandes unglaubwürdig. Es 
sei mit einem Gesetz zu rechnen, nach 
dem in a llen Gemeinden mit mindestens 
über 10000 Einwohnern der Einbau von 
Schutzräumen in Neubauten sowie die 
Anlage von Gemeinschaftsschutzräumen 
in Schulen, Krankenhäusern usw. Pflicht 
werde. Nachdrücklichst wandte sich Dr. 
Lotz gegen die "Geschäftemacherei mit 
Schutzräumen, in denen Tanz- und Bar
betrieb möglich ist". Der Präsident trat 
für den wissenschaftlich begründeten 
Bau ein. Zur Zeit prüfe man, in wel
chem Umfang unterirdische Anlagen des 
r uhenden und fließenden Verkehrs für 
den Luftschutz benutzt werden könn ten. 
Für den betrieblichen Luftschutz müß
ten Steuerermäßigungsgesetze geschal
fen werden, die es ermöglichten, dieAul
wendungen für den Bau von Schutz
räumen abzusetzen. Dr. Letz dankte der 
Landesregierung Niedersachsen für die 
vorbildliche Arbeit auch im Luftschutz. 

In seiner Begrüßungsansprache hatte 
der Wolfsburger Oberbürgermeister 
Bork die schwere Arbeit des Bundes
luftschutzverbandes gewürdigt, die noch 
von vielen Ressentiments belastet sei. 
Das Stadtoberhaupt appellierte an Bür
gersinn und Verantwortungsgefühl eines 
jeden Einwohners im Kampf gegen ma
terielle H indernisse und Hilflosigkeit 
den Problemen des zivilen Selbstschut
zes gegenüber. 

Der örtliche Luftschutzleiter, Oberstadt
direktor 01'. Hesse, teilte mit, daß die 
organisatorischen Vorbereitungen für 
den Selbstschutz in der Volkswagen
stadt angelaufen wären. 
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Wenn ein Mensch in Flammen steht .. 

HOlzpuppen als Ubu ngsobjekl' 

Ersl'e HiI'f'e 'f'ür Brandverlel'zl'e 

Oftmals ist es nur Unvorsichtigkeit. 
Beim Reinigen eines Kleidungsstückes 
mit einer brennbaren Flüssigkei t ent
zünden sich die Dämpfe. Der Stoff, Teile 
der Woh nung oder gar die Kleidung 
des Menschen, der die Tätigkei t aus
übt, stehen plötzlich in hellen Flammen. 
Auch bei V rkehrsunfällen, bei d enen 
Fahrzeuge in Brand geraten, geschieht 
es nicht selten, daß d ie Insassen zu 
lebenden Fackeln werden. Umgeworfe
ne Spirituskocher im oder 3 m Cam
pingzelt, undichte Gasleitungen, unsach
gemäße Ha ndha bung von KraItstofl 
können eben!alIs die Ursache dafür 
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sein, daß die Kleidung eines Menschen 
in Bra nd ge l'ät. Meist sind lebensge
fährliche Verletzungen oder Tod die 
Folgen, wenn nicht rechtzeitig Hilfe 
zur Stelle ist. 
Nicht zuletzt sind auch d ie zur Brand
bekämpfung eingesetzten Kräfte ganz 
besonders gefährdet. Mancher Feuer
wehrmann hat schon schwere Verlet
zungen davongetragen, weil durch 
einen überraschend herunterfallenden 
brennenden Gegenstand oder durch 
einen pla tzenden Behälter mit brenn
ba ren Flüss igkeiten seine Kleidung 
Feuer fing. 

Sekunden entsdteiclen, .... n ein Mensch in 
FIa .............. Die _ Dedto _11 rieh
~g angolaI. _ .... saU .. beim UIIIIChI_ 
um den ... roff.... die Flammen .ntidr .... 
Dos verlangt ou", Mut - zunächst UbUftOI 

Tell des Lehrplans 

Da das Feuer nach wie vor zu den wirk
samsten AngrifTsmitteln gehört, sind im 
Falle eines Krieges die Menschen be
sonders und in hohem Maße gefährdet. 
Darum sehen auch die Lehrpläne der 
Fachlehrgänge für BrandschuLz im 
BundesluftschuLzverba nd u. a. das •. Ab
löschen brennender Personen" vor. Ein 
Laie wird überrascht sein, daß diese 
Aufgabe nicht so leicht ist, wie er es 
s ich vorstellt. Viele Dinge gibt es zu 
beachten, einmal, um den Helfenden 
nicht zu gefährden, zum anderen, um 
den körperlichen Schaden, den die be
troffene Person erleidet, nicht noch 
durch falsche Maßnahmen zu vergrö
ßern. 

Wer muß eingreifen? 

Jeder ka nn e inmal vor die Aufgabe ge
steilt werden, einem brennenden Men
schen helfen zu müssen. Da das Feuer 
dynamisch ist, d. h. , da es in sich den 
Keim zur Ausbreitung trägt, ist immer 
äußerste Eile geboten. Wer a lso eine 
brennende Person s ieht, muß augen
blicklich eingreifen. Das wird nicht im
mer leicht se in, panische Furcht und 
Schmerzen machen den vom Unglück 
Betroffenen kopflos und lassen ihn 
meist das tun, was das Feuer erst recht 
anfach t : nämlich davonlaufen. 

Die löschmöglIchkeIten 

Oberstes Gebot ist da rum zunächst, die 
brennende Person am Weglaufen zu 
hindern. Das ist in den meis ten F ällen 
nur durch Anwendung von Gewa lt 
möglich. 
Die anzuwendende Löschmethode hängt 
natürlich von den jeweiligen Umstän
den ab. Steht Wasser sofort zur Ver
fügung, wird man es benutzen. Ist ein 
geeigneter Handfeuerlöscher greifbar , 
setzt man diesen ein. 
Is t nichts von dem vorhanden, muß 
man versuchen. die Flammen zu er
sticken. Selbst Sand, Erde und Strauch
werk können behelfsmäßig diesem 
Zweck: dienen, ebenso das Hinundher
wälzen der brennenden Person auf dem 
Boden. 
Von all diesen Möglichkeiten wäre das 
Ablöschen mit Wasser und einem aul 
Sprühstrahl eingestellten Löschgerät 
natürlich die idea ls le Methode. Doch 
dürfte s ie nur in seltenen Fällen an
wendbar sein, weil diese Mittel nicht 
immer vorhanden sind. 
Handfeuerlöscher mit Tetrachlorkoh
lenstofT, Halogen, Chlorbrommethan 
sind nicht zum Ablösd"len brennender 
P ersonen gcclgnet. 
Zum Ers ticken der Flammen eignen sich 



bedingt zu vermeiden, da hierdurdl das 
Feuer noch mehr angefacht wird. 
Unter Umständen kann man, wenn an
dere geeignete Mittel fehlen, die Flam
men dadurdl ersticken, daß sidl der 
Helfer über die brennende Person 
wirft. 

SIcherheitsbestImmungen einhalten! 

Es ist ganz ofIensichtIich, daß nur der
jenige die notwendige Erfahrung zum 
richtigen Ablöschen brennender Men
schen mitbringt, der dies schon öfter 
praktisch geübt hat. 
In den Ausbildungsveranstaltungen des 
Bundesluftschutzverbandes werden da
zu hölzerne Brandpuppen von der 
Größe erwachsener Menschen benutzt. 
Die Dienstvorschrift "Sicherheitsbestim
mungen für das Ausbildungswesen 
des Bundesluitschutzverbandes" schreibt 
für das Ablöschen von Brandpuppen 
folgendes vor: 
"Das Ablöschen entilammter Brand
puppen darf nur im Beisein einer fach
kundigen Ausbildungskraft vorgeführt 

sam entfernen, sie muß vielmehr durch 
Umschneiden herausgelöst werden. 
Den Verletzten soll man reichlich trin
ken lassen. 
Durch Zudecken wird er vor Wärmever
lust geschützt. 
Da Verbrennungen äußerst schmerzhaft 
sind und Brandverletzte selbst auf lei
seste Berührung ihrer Wunden emp-

Hier zeigt .in Helf.r, wie im .imeNn Schwung die Deck. um die 
b ..... enct. Puppe geschlag.n wird. Nur 10 kann ...... ich' w.rden, daß die 
ganze '.nan eingehüllt wird und nicht einige Stell.., weiterbrennen. 

Nicht immer wird ein brennender Mensch au'recht ....... ; er wird 
.ich selbst zu Boden w.rfen und versuchen, die flammen zu .neide ... 
Auch in diesem falle muß der H.I'., um.ichtig .ingrei.... kön .... 

vorzüglich Asbestdecken oder Spezial
Löschdecken. Doch auch Wolldecken, 
Ze1tplanen, Säcke, Mäntel oder größere 
Kleidungsstücke können diesen Zweck 
erfüllen. Ist die Möglichkeit gegeben, 
sie vorher zu durchnässen, wird der 
LöschefIekt beträchtlich erhöht. Wichtig 
ist, daß der Retter nach dem Einhüllen 
die Decke oder dergleichen fest an die 
brennende Person andrückt. 

Keine Kunslfaserstolfe 

Kunstfaserstoffe jeder Art sind für die
sen Zweck ungeeignet. Löscht man bei
spielsweise mit einem Mantel oder mit 
einer Jacke, so ist darauf zu achten, 
daß der Futterstoff nicht an Flammen 
oder Glut kommt, da er häufig aus 
Kunstseide besteht, die wegen ihrer 
leichten Entflammbarkeit ebenfalls zum 
Löschen ungeeignet ist. 

Einhüllen und an sich drücken 

Um zu verhindern, daß sich der Hel
fende mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar gefährdet, hat er zu 
seinem eigenen Schutz folgende Maß
nahmen zu beachten: 
Steht der Verunglückte, so muß der 
Helfende die Decke oder das Kleidungs
stück sdlnell vor sich ausbreiten und 
dabei seine Hände durch eine Drehbe
wegung in den Stoflrand einschlagen. 
Dann hüllt Cl' mit einer raschen Bewe
gung die brennende Person in den als 
Löschdecke benutzten Stoff ein und 
drückt sie fest an sich. 
Liegt der Verunglückte, so muß der 
Retter auch hier die Decke oder ähn
liches so überwerfen, daß die Flammen 
ihn selbst nicht gefährden können. 
Irgendwelche unnötigen hastigen Be
wegungen mit der Löschdecke sind un-

werden. Hierzu erforderliche Verrich
tungen müssen zuvor von allen Teil
nehmern geübt werden. 
Das überwerfen oder EinhÜllen bren
nender Puppen mit Feuerlöschdecken ist 
so durchzuführen, daß entflammte Holz
teile oder Bekleidungsstücke ohne Ge
fährdung des Vorführenden erstickt 
werden und dieser nicht von den Flam
men erfaßt werden kann. Das Ablö
schen brennender Puppen mit Hand
feuerlöschern ist verboten." 
Es ist selbstverständlich, daß darüber 
hinaus nur solche Helfer mit dieser 
übungsaufgabe betraut werden, die 
körperlich und gesundheitlich den An
forderungen gewachsen sind und deren 
Ausbildungsstand den gestellten Anfor
derungen entspricht. 

Erste Hilfe 

Mußte eine brennende Person abge
löscht werden, so ist anschließend un
verzüglich mit der Ersten Hilfe zu be
ginnen. In jedem Falle ist ein Arzt zu 
benachrichtigen und ein Krankenwa
gen anzufordern. Bei notwendiger Ent
kleidung des Verunglückten darf man 
die angeklebte Kleidung nicht gewalt-
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findlich reagieren, müssen die Decken 
gegebenenfalls durch Unterbauen tra
gender Gegenstände 3m direkten Auf
liegen auf der Haut gehindert werden. 
J ede Verbrennung ist eine Wunde und 
auch als solche im Rahmen der Ersten 
Hilfe zu behandeln. 
Die Wunden sind lediglich keimfrei zu 
bedecken und gut abzupolstern. Brand
blasen dürfen nicht geöffnet werden. 
Die Tatsache, daß Verbrennungen von 
mehr als einem Drittel der Körper
oberfläche sowie tiefgehende Verbren
nungen meistens tödlich verlaufen, soll
te jedermann veranlassen, im täglichen 
Umgang mit Feuer oder leicht brenn
baren Gegenständen äußerste Vorsicht 
walten zu lassen, aber auch alles zu 
tun, um sich die praktischen Kenntnisse 
zur Rettung brennender Personen an
zueignen. 

H.F. 
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THW~He lfer stellten d ie Ehrenwache und geleiteten 
Dr. Rudolf Schmid xu seiner le tzten Ruhestätte. 

Dr.-Ing. Rudolf Schmid t 
Kurz nach dem Eintritt in den Ruhe
stand starb am 30. Oktober in seinem 
66. Lebensjahr nach schwerer Krank
heit der frühere langjährige Landesbe
auftragte für Baden-Württemberg und 
zeitweilige Direktor der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk, Dr.-Ing. Rudolf 
Schmid. 
Bereits nach dem ersten Weltkrieg, an 
dem er als aktiver Offizier tei1nahm, 
schloß er sidt als Student an der Tech
nischen Bomsmule der Technischen 
Nothilfe an, um deren Aufbau er sich in 
ehrenamtlicher Mitarbeit an führenden 
Stellen besondere Verdienste erwarb. 
Dafür wurde ihm schon 1927 die Pla
kette der Technischen Nothilfe, die 
höchste Auszeichnung dieser Organisa
tion, verliehen. 
Nach Abschluß seiner Studien bekleide
te Dr.-Ing. Schmid leitende Positionen 
in Industrie und Wirtschaft. Im Jahre 
1950 stellte er sich dem ehemaligen 
Leiter der Temnischen Nothilfe, Direk
tor OUo LummitzsdJ., für die Vorarbei
ten zur Errichtung des Technischen 
Hilfswerks zur Verfügung. Er wurde 
zum Landesbeauflragten für Baden
Württemberg bestellt. In ziel bewußtem 
Wirken überwand er die An(angs
schwierigkeiten und baute den Landes
verband zu einer Organisation aus, die 
bei Behörden und Öffentlichkeit dank 
ihrer Leistungsfähigkeit hohes Ansehen 
genießt. 
Als Direktor Dr.-Ing. Löfken in den 
Ruhestand trat, wurde Dr.-Ing. Schmid 
an die Spitze der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk berufen. Auf eigenen 
Wunsch kehrte er im Herbst 1960 in 
sein Amt als Landesbeaurtragter für 
Baden-Württemberg zurück, das er bis 
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zu seinem Ausscheiden aus dem Bundes
dienst Ende September 1962 versah. 
Bei diesem Anlaß wurden seine Lei
stungen im Dienste der beiden freiwil
ligen technischen HilIsorganisationen 
mit dem großen Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland und mit der Plakette des 
Tedtnischen HiUswerks geehrt. 
Am 2. November 1962 wurde Dr. Schmid 
auf dem Waldfriedhof in Stuttgart 
beigesetzt. THW-HeUer stellten die 
Ehrenwache. Am Grabe sprachen unter 
anderen der Direktor der Bundesan
stalt Technisches Hilfswerk, Dipl.-Ing. 
Zielinski, Regierungsdirektor Barbrack 
vom Innenministerium Baden-Würt
temberg, Landesbeauftragter Dipl.-Ing. 
Lenz, Stuttgart, Ortsbeauftragter Stadt
rat Jäger, Freiburg, für die Ortsbeauf
tragten des Landesverbandes, Landes
beauftragter Dipl.-Ing. Bretz, Mainz, 
für die übrigen Landesbeauftragten. 
Der Bundesminister des Innern, der 
sich bei der Bestattung durch Ministe
rialrat Dr. Wiedemann vertreten ließ, 
sandte an die Witwe, Frau Margarete 
Schmid, folgendes Beileidstelegramm: 
Sehr verehrte gnädige Frau! Soeben 
erreicht mich die Nadlricht, daß Ihr 
Mann von seinem so tapfer getragenen 
Leiden erlöst worden ist. Ich möchte 
Ihnen und Ihren Angehörigen meine 
herzlidle Anteilnahme an diesem 
schweren Verlust aussprechen. Die her
vorragenden Verdienste Ihres Gatten 
um das Technische Hilfswerk, dem er 
den größten Teil seiner Lebensarbeit 
gewidmet und das er jahrelang mit viel 
Umsicht geleitet hat, werden mir und 
meinen Mitarbeitern stets in dankbarer 
Erinnerung bleiben. 

Ihr sehr ergebener Hermann Höcherl 

Landess'lellen 
berich'len 

RHEINLAND-PFALZ 

Selbs tschuhwocbe in Kaiserslautern 

Nadl Mainz und Trier ist Kaiserslautern 
die dritte Stadt in Rheinland-Pfalz, die 
eine Selbstschutzwoche veranstaltete. Der 
Erfolg dieser Aktion ist im wesentlidlen 
zwei Kreisen zu danken, einmal der In
itiative und Elnsatzbereitsdlaft des ört
lichen BLSV unter der verantworUidlen 
Leitung des Ortsstellenleiters Staller, zum 
anderen der Aufgeschlossenheit der Stadt
verwaltung, die mit der Zustimmung des 
Oberbürgermeisters und der ausgesproche_ 
nen Bejahung des Selbstschutzes durch 
den Beigeordneten Or. Jung den BLSV 
tatkräftig unters~ützte. 
Selbstschutzwochen sind Schwerpunktver
anstaltungen, die dazu dienen, die Be
völkerung der Großstädte aus ihrer 
Lethargie herauszureißen. In diesen Ver
anstaltungen wird das Potential der Auf
klärungsmittel in Wort, Schrift und Bild 
koordiniert zum Ansatz gebracht. Nur 80 
kann man den durch die Fülle der Um
weltelnCh.isse beelndrudtten Stadtmen
schen überhaupt anspredlen. Deshalb die 
Transparente und der Filmwagen mit sei
ner Wirksamkeit auf Straßen und Plätzen, 
die Plakate und vor allem der Aufruf 
des Oberbürgermeisters, der durch die 
Postwurfsendung sich an Tausende Fami
lien im Bereich von Kaiserslautern 
wandte. 
Besonderer Anziehungspunkt war die 
Ausstellung durch ihre günstige Lage 1m 
Stadtkern. Sie entsprad1 in ihrer Thema
tik: Bevorratung. Hausapotheke, Ausstat
tung der Selbstschutzzuge und Sd1utz.. 
raumdarstellung, durchaus den gegenwär
tigen Aufkltirungs~ und Werbeerforder
nissen des BLSV. Auf dieser Ausstellung 
konnte immer wieder bei einer Großzahl 
von ötrcntllchen und speziellen Versamm
lungen hingewiesen werden. Abgesehen 
vom Besum des Stadtpublikums war !Ur 
die Veranstalter die Information der Ju
gend, vor allem der jugendlichen Werk
tätigen, ein entscheidendes Anliegen. Sie 
sollen gewonnen werden für die Ausbil
dungstrupps und SelbstsdlUtzzüge. 
Für diese spezielle Aufgabe bildete das 
Ein!Ohrungsreferat des Hauptsachgebiets
leiters Dr. Fleisd!.er in der Aula der Be
rufsschule vor einer zahlreich erschienenen 
Lehrerschaft den Auftakt. 
Die Frauen von Kaiserslautern wurden 
über die konfessionellen Verbände ange
sprochen, mit denen die Luftsdlutzlehrcrin 
Frau Rech auch für die Zukunft eine enge 
Zusammenarbeit vereinbaren konnte. Von 
der BundeshauptsteIle sprach die Frauen
referentin, Frau Or. Geirnick, vor einem 



Kreis von Mitgliedern und Cästen der 
evangelischen Frauenverbände. Ihre Aus
führungen wurden mit Interesse aufge
nommen. 
Erfaßt wurden des weiteren im Verlauf 
verschiedener Veranstaltungen die Beam
ten, Angestellten und Arbeiter der Stadt 
eine große Siedlergemeinsdlaft sowie di~ 
BaufadUeute in einem besonderen Referat 
von Dipl.-Ing. Oehme zum Thema Schutz
raumbau. Vor der Jugend sprach der ört
liche Ausbildungsleiter Heinrich in öffent
lichen Stadtversammlungen di~ Bezirks_ 
stellenleiter Veyhelmann und Baumann. 
Den Abschluß der Selbstschutz woche bilde_ 
ten vo.~ einer dichten Menschenmenge die 
Schauubungen auf dem Stiflplatz unter 
aktiver nachbarschaftlicher Beteili
gung der Helferinnen und Helfer aus dem 
Saarland. 
Der Empfang des Oberbürgermeisters in 
der "Guten Stube" der Stad~ besiegelte 
nach Pfälzer Art die gut vorbereitete und 
durchgeführte Selbstschutzwoche an der 
zeitweise auch das Geschäftsführe'nde Vor
standsmitglied des BLSV, Ltd. Reg.-Dir. 
Fritze, teilnahm. 
Auch Aufklärungs- und Werbewochen 
sind nur Teilmaßnahmen zur Information 
und Anregung der Bevölkerung sicll zu 
einem aktiven Selbstschutz bereit 'zu finden 
und darin ausbilden zu lassen. Sie ge
winnen ihren aktuellen Wert durch die 
erweiterte Grundlage und die Intensität 
der Anspraclle, vor allem angesicllts der 
weltweiten Spannungen zwischen Ost und 
West. 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Die Grundlage tür den Au!bau des 
Selbstschutzes in ländlichen Gebieten 

ist geschaffen 

Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwi
schen Bundesluftschutzverband und inne
rer Verwaltung wurden im Jahr 1962 beim 
Aufbau eines Selbstschutzes in den länd
lichen Gebieten Schleswig-Holsteins be
achtliche Fortschritte erzielt. Diese Erfolge 
wurden durcll die weitgehende Unterstüt
zung der Landesregierung ermöglicht. So 
konnte für die weitere planmäßige Aufbau
arbeit eine feste Grundlage geschaffen 
werden. 

In Würdigung dieser Tatsachen riclltete 
Landesstellenleiter Dr. Lennartz an den 
Innenminister des Landes Scllleswig-Hol
stein, Dr. Lemke, ein Schreiben das nach
st~hend in vollem Wortlaut wiedergegeben 
Wird: 

Kiel, den 20. November 1962 

Sehr geehrter Herr Minister! 

Die Bildung von Lu!tschutzgebieten, die 
Sie im April dieses Jahres verfügten, hat 
den Aufbau des Selbstschutzes im Lande 
in entscheidender Weise gefördert. Mit der 
Berufung des Amtmannes zum gemeinsa
men Luftschutzleiter für das Luftschutzge
biet konnte durchweg in den Ämtern auch 
die geeignete Persönlichkeit für die über
nahme der Aufgaben gefunden werden 
die der Bundesluftschutzverband im Ein~ 
vernehmen und in engster Zusammenar
beit mit den gemeinsamen Luftschutzlei
tcrn im Aufbau und in der Betreuung des 
Selbstschutzes wahrzunehmen hat. Im Voll
zu~ der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
(AVV-LS-Ort) wurden diese BLSV-Ge
meindegruppenleiter inzwisdlen von den 
Amtmännern zu Leitern des Selbstschutzes 
für das Luf(schutzgebiet bestellt. Für die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben innerhalb 
der amtsangehörigen Gemeinden selbst 
wird in diesen Wochen. wo noch nicht vor
handen, die geeignete Persönlichkeit eines 
BLSV-Gemeindestellenleiters gesucht, wo-

bei die diesbezüglichen Bemühungen der 
BLSV-Kreisstellenleiter nunmehr in dem 
g~eidlgerjdl.teten Int,eresse der Amtmänner 
eIße außerordentliche Abstützung erfahren. 
Mit Ende des Jahres dürfte personell ge
währleistet sein, daß die Führungsinitia
live auf dem Gebiete des Selbstscllutzes 
praktisch bis in jede Gemeinde unseres 
Landes hineinreicht. 
Idl möchte, sehr geehrter Herr Minister 
mit diesem Beridlt die Feststellung verbin~ 
den, daß diese positive Entwicklung ihre 
Grundlage findet in der plan vollen Förde
rung, die der Bundesluttschutzverband 
hier im Lande durcll die zuständige Ab
teilung Ihres Hauses erfährt. Die Landes
steIle hat es besonders dankbar empfun
den, daß es mit Hilfe der Weisungen Ihres 
Hauses in verhältnismäßig kurzer Zeit ge
lingen konnte, die Amtmänner in ihre neu 
übernommene Aufgabe als gemeinsame 
Luftschutzleiter einzuweisen und sie gleich
zeitig mit den Aufgaben des Bundesluft
schutzverbandes vertraut zu machen. In 
engstem Zusammenwirken mit Ihren Her
ren konnte die Landesstelle 9 dreitägige 
Lehrgänge durdlführen und eingehend die 
praktische Handhabung aller Aufgaben 
durchsprechen, die sicll mit dem Amt des 
gemeinsamen Luftschutzleiters und mit 
dem Aufbau des Selbstschutzes im Luft
schutzgebiet und in den Gemeinden erge
ben. SS'/' aller Ämter des Landes haben an 
diesen Lehrgängen teilgenommen. 
Ein weiterer Schritt in Richtung einer um
fassenden fachlichen Information aller Ver
antwortungsträger für den "Zivilen Bevöl
kerungsschutz" im Lande konnte ebenfalls 
dank der Initiative Ihres Hauses getan 
werden. Der Atomphysiker Professor Dr. 
Bühl, Karlsruhe, der dem Bundesluftschutz
verband seit Jahren mit außerordentlicher 
Breiten- und Tiefenwirkung im Rahmen 
seiner Offentlichkeit;S3rbeit zur Verfügung 
steht, hat im Landeshaus vor über hun
dert Beauftragten der Ministerien über 
Entwicklung und Wirkung der Kernwaffen 
gesprochen und außerordentlichen Anklang 
gefunden. 
Sämtliche Landräte Schleswig-Holsteins 
folgten der Anregung Ihres Hauses, stell
ten die Bürgermeister- und Amtmänner
sitzung des November unter das Thema 
"Ziviler Bevölkerungsschut,z" und boten 
den Teilnehmern die Gelegenheit zur Ent
gegennahme einer fachwissenschaft lichen 
Information über die Schutzmöglichkeiten 
gegenüber atomaren Wirkungen, Da die 
Landräte gleichzeitig die Beauftragten des 
Bundesluftschut,zverbandes (Gemeinde
gruppenleiter und Gemeindestellenleiter) 
eingeladen hatten, ergab sich mit diesen 
Sitzungen erstmalig die Gelegenheit einer 
gemeinsamen repräsentativen Aktion zwi
schen InnererVerwaltung und BLSV in al
len 17 Landkreisen. Mit 1673 Teilnehmern 
an diesen Sitzungen wurde schon rein zah
lenmäßig ein enormer Ertrag für die Mei
nungsbildung im Lande eingebradlt, der 
um so höher zu veransclliagen ist, als sämt
liche Teilnehmer siro außerordentlidl be
eindruckt zeigten und mit der objektiven 
Information ihre überzeugung von der 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der 
von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben 
festigen konnten. Dies spricllt sich 3um 
darin aus, daß übereinstimmend der 
Wunsch nacll weiteren Informationen die
ser Art geäußert worden ist. 
Die Landesstelle versichert, sehr geehrter 
Herr Minister, daß sie mit ihren Dienst
stellen und Helfern im Lande und im eng
sten Einvernehmen mit Ihrem Hause und 
den Dienststellen der inneren Verwaltung 
bestrebt sein wird, diese angebahnte posi
tive Entwicklung weiter zu fördern, um 
in der zivilen Verteidigungsbereitschaft des 
Landes entscheidend voranzukommen. 

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochaclltung bin ich Ihr sehr ergebener 

Dr. Lennartz 

"Ein Band ,on Land zu Land" 
Unter diesem Leitgedanken stand die erste 
Arbeitst.agung des Frauenreferates der 
BundeshauptsteUe mit den Sadlbearbeite
rinnen der Landes-. Kreis- und Ortsstel
len in der Bundesschule in Waldbröl vom 
26. bis 30. November. 48 Mitarbeiterinnen 
waren gekommen. 

Alle Damen äußerten sidl befriedigt dar
über, daß die Bundeshauptstelle nun auch 
für die Frauenarbeit ein besonderes Refe
rat geschaffen habe, um die speziellen Be
lange der Frau im Selbstschutz stärker zu 
berücksiclltigen. 
Sie hörten interessante und lehrreiche 
Fachvorträge über alle Sparten des Selbst
schutzes mit dem besonderen Blickpunkt 
"Bereich der Frau". Lebhafte Ausspradlen 
schlossen sich an. Hierbei tauchte immer 
wieder die Frage auf, wie können wir auf 
breiter Basis die Frauen am besten an
spredlen und für unsere Arbeit werben. 
In den Diskussionen wurde darauf hinge
wiesen, daß eine der Hauptaufgaben der 
Sachbearbeiterin darin läge, durch per
sönliche Gespräche mit den verschieden
sten Frauenverbänden und Organisationen 
Kontakte zumBLSV herzustellen, ihre Mit
glieder aufzuklären über den Selbstschutz 
und zur Mitarbeit im BLSV zu werben 
wobei es aum sehr auf ein verbindliche~ 
und ansprechendes Wesen ankommt. 
Wir sind der Meinung, daß es eigentlidl 
für jede Frau von Interesse sein müßte 
zu wissen, wie sie sicll und ihrer Famili~ 
am besten helfen kann. Doch leider konn
ten gerade die sdlon länger in der Arbeit 
stehenden Frauen über die Schwierigkei
ten bericllten, überhaupt ein Gesprädl über 
Luftschutz bzw. Selbstschutz in Gang zu 
bringen. Noch schwerer sei es, Mitarbeite
rinnen zu gewinnen. Andererseits wurde 
übereinstimmend dieAnsicllt vertreten, daß 
durch die letzten politischen Ereignisse sich 
sehr viele Frauen aufgeschlossener zeigten 
und sich für den Selbstschutz zu interes
sieren begannen. In erster Linie zeigte 
sich dies in der Bevorratung von Nah
rungsmitteln, obwohl noch kurz vorher die 
Broschüre "Eichhörnchen" in den Papier
korb gewandert war. Leider passiert es 
viel zu oft, "daß das Kind erst in den 
Brunnen gefallen sein muß, ehe man ihn 
abdeckt". Es kam aber auch hier zum Aus
druck, daß trotz der Rückschläge, die nun 
einmal in der Praxis nicht ausbleiben, die 
Teilnehmerinnen sicll gerne die Mühe und 
Arbeit weiterhin macllen, die Frauen und 
Mädchen in der Hilfe zur Selbsthilfe zu 
beraten und sie von der schönen Aufgabe 
des "Helfenkönnens" zu überzeugen. Das 
"Helfenwollen" liegt in der Natur der 
Frau. Aber mit dem guten Willen allein 
ist es nicht getan, und nur das "Helfenkön
nen" wird entscheidend sein. 
Vielfältige Probleme wurden auf diesem 
Sonderlehrgang angeschnitten, diSkutiert 
und vertieft. Das hierbei Erarbeitete dient 
als Unterlage für die weitere verstärkte 
Frauenarbeit, die als ein beaclltenswertes 
Teilgebiet im Rahmen der großen Auf
gaben des gesamten BLSV zu sehen ist. 
Sinn und Zweck: dieser Arbeitstagung war 
also, den Mitarbeiterinnen neue Anregun
gen für ihre so lohnenswerte Arbeit zu 
vermitteln und ihnen die Möglicllkeit zu 
geben, neue Erkenntnisse aus ihrer Praxis 
mit den anderen Teilnehmerinnen auszu
tausdlen. Es ist allen hierbei klargewor
den, daß über die Ausbildung hinaus eine 
sehr wesentliche Aufgabe die Au!klärungs
arbeit sein wird. 
Ein geselliger KameradschaItsabend, an 
dessen gutem Gelingen alle Anwesenden 
teilhatten, trug dazu bei, die Bande von 
Land zu Land noch enger zu knüpfen. 
Gewonnene Kontakte untereinander wur
den vertieft, und alle hatten das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer großen Fami
lie. Ingeborg Schaake 
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NORDRHEIN -WESTFALEN 

Selbstscbutzwod:J.e in Kreteld 

1m Herbst wurde in Krefeld eine Selbst
sdlUtzwoche in Verbindung mit einer 
Selbstschutzausstellung durchgeführt. 
Ein vielseitiger Einsatz von Werbemitteln 
sollte erreichen, daß der Selbstschutz in 
dieser Woche zum Stadtgespräch wurde. 
In 10 Kinos lief ein tönendes Werbedia 
mit Hinweis auf die Ausstellung. 
An allen Straßenbahnen der Stadt waren 
außen je vier BLSV-Plakatc angcbradlt. 
Darüber hinaus wurden über 300 Plakate 
mit dem BLSV-Signum und dem Hinweis 
auf die Veranstaltungen an Fenstcrsdlei
ben der Straßenbahnen und Omnibusse 
geklebt. Diese Art der Plakatwerbung hat 
sich als viel wirkungsvoller erwiesen als 
die normale Plakatierung an Säulen und 
Großflächen, obwohl 3um hier ca. 400 Pla
kate angebradlt waren. 
In allen Behörden. Schulen und Banken 
sowie den Schaufenstern der meistbe
sudlten Gesdläfte kam ein kleineres 
Plakat mit dem BLSV-Emblem zum Aus
hang. 
Vor dem Hauptbahnhof, vor der Ausstel
lung sowie an dem in der Hauptstraße 
gelegenen Gebäude der Ortsstelle hing je 
ein großes Transparent mit dem BLSV
Abzeidlen und einem Hinweis au.f die 
Selbstschutzwodle. Verbunden mit dem 
von der Stadt emptohlenen Flaggen
schmuck ergab sich ein eindrucksvolles 
Bild. 
Gleichzeitig dekorierten viele Geschäfts
inhaber auf Veranlassung der Ortsstelle 

BADEN -WURTTEMBERG 

Bedeutsame Pressekonrerenz in StuHgart 

Im Rahmen der Sofortmaßnahmen-Auf
klärung hat der Bundesluftschutzverband, 
Landesstelle Baden-Württcmberg, Jour
nalisten zu einer Pressekonferenz nach 
Stuttgart eingeladen. 
Nach einigen grundsätzHchen Ausführun
gen des Landesstellenleiters Görnemann 
wurden die Notbevorratung. die Organi
sation und Besetzung des Selbstschutzes 
sowie Fragen der Ausbildung und Aufklä
rung eingehend erörtert. Alle von der 
Presse vorgebrachten Fragen konnten um
fassend beantwortet werden. Die Broschü
re des Deutschen WissensdlaCtsratcs "Zi
viler Bevölkerungssd1Utz" sowie die vom 
BLSV herausgegebene Aufklärungsbro
schüre "Rat aus erster Hnnd" wurden 
ebenfalls eingehend diskutiert. 
Der Niederschlag in der Presse war aus
gesprochen positiv. 32 Zeitungen brach
ten ausführliche Berichte über diese Pres
sekonferenz. 

IfESSEN 

Zusammenarbeit mit Wehrvcrbänden 

Bereits vor einigen Monaten wurde zwi
schen der Gesellschaft für Wehrkunde und 
der Landesstelle Hessen eine Zusammen
arbeit im Dienste des zivilen Bevölke
rungsschutzes vereinbart. Der mit der 
Wahrung der Geschüftsführung dieses 
Verbandes in Hessen beauftragte Oberst 
a. D. Kentner zeigt sich besonders für die 
Aufgaben des BLSV sehr aUfgeschlossen. 
Die Gesellschaft für Wehrkunde sieht es 
als eine ihrer wichtigsten AUfgaben an, 
den Abwehrwillen der Bevölkerung zu 
stärken und die Bereitschaft. im zivilen 
Bevölkerungsschutz mitzuwirken, nach 
Möglidlkeit zu fördern. Der Verband ist 
in örtliche Sektionen aufgeteilt. Es ist 
unseren Dienststellen gelungen, mit diesen 
zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu 
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ihre Schaufenster im Hinblick auf die 
Selbstschutzwodle. So hatten viele Ge
sdläfte in ihren Schaufenstern Lebens
mittel für die Haushaltsbevorratung, eini
ge Eisenwarengeschäfte Befreiungsgeräte 
und fast alle Apotheken Erste-Hilfe-Aus
rüstungen ausgestellt. 
Ein Programm, dessen Vorderseite ein 
geschick~ ausgewähltes Luftbild des Stadt
innern zeigte, gelangte mit einer Auflage 
von 50 000 Stück als Beilage in den drei 
führenden Tageszeitungen in die Haus
halte. 
Mehr als 5000 Einwohner sahen die Aus
stellung; umgesetzt auf die Einwohner
zahl also jeder 40. Kretelder Bürger. Da 
es möglich war, die Besudler meist in 
kleineren Gruppen zu führen, konnten sie 
individuell aufgeklärt werden, mit dem Er
gebnis, daß 120 Interessenten ihre Mit
arbeit im Selbstschutz zusagten. 
Die zahlreidlen Veranstaltungen in den 
einzelnen Stadtteilen fanden sowohl bei 
der Bevölkerung als auch bei der Presse 
ein erfreuliches Echo. 
Die Vorführung einer Krartspritzenstaf
[eI in Verbindung mit Einheiten der Be
rufsfeuerwehr. des Matteserhilfsdienstes 
und des Technischen Hilfswerks wurde 
von den Zuschauern mit Interesse ver
folgt und mit Beifall belohnt. 
Als weiteres Ergebnis der Selbstschutzwo
dle erhielt die Ortsstelle laufend Anfra
gen von Vereinen. Gesellschaften und In
stitutionen verschiedenster Art mit der 
Bitte um Durchführung von Au!klärungs
und Fachvorträgen. 
Die Ausbildung der neu gewonnenen 
Mitarbeiter hat bereits begonnen. 

kommen. So haben wiederholt Aufklä
rungsveranstaltungen vor den Mitgliedern 
dieser Gesellsdlaft mit gutem Erfolg statt
gefunden. Vertreter des BLSV werden 
regelmäßig zu FadlVorträgen des Verban
des eingeladen. 
In Wiesbaden fanden beispielsweise zwei 
Aufklärungsabende statt, auf denen Dr. 
Fleischer und Dipl.-Ing. Erker überzeu
gend die Notwendigkeit des zivilen Be
völkerungsschutzes und insbesondere des 
SelbstsdlUtzes darlegten. 
Darüber hinaus wurde in diesen Tagen 
auch mit dem Verband Deutscher Solda
ten und dem Reservistenverband sowie 
der Betreuungsorganisation der Bundes
wehr für Hessen die Zusammenarbeit 
aufgenommen. Bei der Besprechung mit 
den leitenden Herren wurden bereits 
Termine für AufkHirungs- und Werbever
anstaltungen in Aussicht genommen. Zu 
einer Großveranstaltung des Reservisten
verbandes in Wiesbaden wurde zahlreiches 
Werbe- und Aufklärungsmaterial des 
BLSV zur Verfügung gestellt. Die regel
mäßige Zustellung von Lurtschutzbroschü
ren wurde vereinbart. 
Die Landesstelle Hessen sieht der weite
ren Entwicklung dieser Aktion mit Zuver
sicht entgegen. 

SAARLAND 

Großveranstaltullg in S1. Ingbert 

Der örtliche LuCtschutzleiter der Stadt St. 
Ingbert. Bürgermeister Dr. Kokott, und 
der Ortsstellenleiter des Bundesluftschutz
verbandes. Albrecht Heinrich, hatten die 
Bevölkerung von S1. Ingbert zu einem 
Filmvortrag über die Fragen des Selbst
schutzes eingeladen. 
Die Veranstaltung. die im Zuge der 
Selbstschutzausstellung vom 25. Oktober 
bis 24. November durchgeführt wurde, 
hatte eine über Envarten große Besudler
zahl. 650 Personen aus aUen Bevölkerungs
schichten füllten den großen Saal fast bis 
zum letzten Platz. Unter den Gästen be-

Ortsstellenlej ter Heinrich (links) im Gespräch 
mit dem örtlichen luftschutzleite r von St. Ing
bert, Bürgermeister Dr. Kokott (Mitte) und 
Prölat und Dekan Eckhard (rechts vorn). 

fanden sich Vertreter der Freiwilligen 
Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes 
und des Deutschen Roten Kreuzes. Außer
dem konnte Bürgermeister Dr. Kokott die 
Geistlichkeit von St. Ingbert begrüßen. 
In seiner Anspradle betonte der Bürger
meister. das Wesen der Veranstaltung 
sei darin zu sehen, die Furcht vor einer 
evtl. Katastrophe zu mindern. Voraus
setzung dazu seien deshalb eine umfas
sende Information der Bevölkerung und 
der systematische Aufbau des Selbstschut
zes. 
Zahlreiche Bürger, so erklärte Dr. KOkott , 
hätten ihm geschrieben, daß sie der Ein
ladung zu diesem Vortragsabend kei ne 
Folge leisten würden. Wer "ja" zum 
Lurtsdlutz sage, sage audl "ja" zum Krieg. 
Diese Formel stimme nicht. .. Wir verab
scheuen den Krieg. Wir lieben den Frie
den und die Freiheit. Deshalb bejahen 
wir den Luftschutz, vor allem weil wir 
die Anklage weniger vermeidbarer Toter 
mehr fürchten als die Lasten, die uns 
aus dem Selbstsmutz erwachsen", erklärte 
Dr. Kokott mit Nadldruck. Die Abscheu 
allein genüge nidlt zum Sdlutz. Jeder 
müsse in seinem Bereidl das ihm mög
lidle tun und dürfe sidl nidlt auf den 
fInderen verlassen . .Jeder müsse wissen, 
wie er sachkundig helfen könne. 
Die Selbstschutzausstellung in St. Ingbert 
zählte im Verlauf von knapp 3 Wochen 
über 3000 Besucher. Das ist bei 9000 in 
der Stadt St. Ingbert lebenden Familien 
ein überraschend gutes Ergebnis. Die Aus
stellung fand vor allem eine starke Unter
stützung aus kirchlichen Kreisen. 

Die Zeitschrift "Zivilschutz", Koblen., 
brachte In Ihrer November-Ausgabe: 
Zur Lage 
Schuler: Die Landesverteidigung in der 
Bundesrepublik 
Haag: Das Ausbildungswesen im Bundes
luftschutzverband 
Leutz: Uberleben in Teilsd1Utz- und Be
helfsschutzbauten 
Jahresversammlung der STUVA 
Dähn : Industricluftsdlutz, seine Möglich
keiten und Grenzen 
Scheidt1 : Die konstruktiven Leitgedanken 
bei der Entwicklung von ABC-Sdlutzmas
ken (Fortsetzung) 

Die Industrie teilt mit: Persönlidles, Luft
kri eg und Landesverteidigung, Patent
schau, Schrifttum. 



Das gute Beispiel 
Bundeshaus als ES-Betrieb 

Der Erweiterte Selbstschutz (ES) ist ein 
Teil des Selbstschutzes der Bevölkerung. 
Er erstreckt sich auf Betriebe, Dienst
stellen, Anstalten, kulturelle Einrich
tungen und Anlagen, soweit sie nicht 
zum Industrieluftschutz oder zum Luft
schutz der besonderen Verwaltungen 
gehören. und a uf die dort beschäftigten 
und erfahrungsgemäß vorübergehend 
anwesenden Personen. Er hat die Auf
gabe, Leben und Gesundheit dieser 
Personen, sowie Gebäude, Geräte und 
Kulturgut gegen Gefahren durch Luft
angriffe zu schüt::en und auftretende 
Notstände zu beseitigen. 
Auch im Bundeshaus in Bonn wurde 
mit dem Aufbau des Erweiterten Selbst
schutzes nach den Richtlinien für den 
ES begonnen. Auf freiwilliger Basis be
teiligten sich die "dienstbaren Geister" 
des Bundeshauses, Beamte, Angestellte 
und Arbeiter der Bundeshausvcrwal
tung, während der sogenannten .. par
lamentsfreien Woche" an der Grundo.us
bildung und der Ausbildung in Erster 
Hilfe. Den Anstoß zur freiwilligen Teil
nahme an den Lehrgängen gab der Be
hörden-Selbstschutzlciter ObelTegie
rungsrat Franken. 
Die Lehrgänge erstreck ten sich jeweils 
über 3 Tage, von denen 2 Tage der 
theoretischen Ausbildung gewidmet wa
ren. In Vorträgen. die durcll die Vor
führung von einschlägigen Filmen er-

gänzt wurden, wurden die Teilnehmer 
u. a. mit den Aufgaben des vorbeugen
den Brandschutzes und des abwehren
den Brandschutzes vertraut gemacht. 
Es erfolgte ferner eine Unterrichtung 
über konventionelle WatTen und über 
Kernwaffen. Ein weiterer Vortrag be
handelte das Thema: "Schutzmöglich
keiten beim Einsatz von KernwaITen." 
Der dritte Ausbildungstag war der 
praktischen Unterweisung auf dem 
übungsgelände des Bundes luftschutz
verbandes in Bonn an der Drususstraße 
vorbehalten. Hier lernten die Teilneh
mer die Handhabung von Rettungsge
räten. Sie wurden ferner unterwiesen, 
wie Verschüttete aus Trümmern ge
borgen werden können. Die Ausbil
dung am Löschkarren und ein Lösch
angriff auf ein Brandobjekt mit den 
im Selbstschutzzug vorho.ndenen Lösch
mitteln bildete den Abschluß des drit
ten Ausbildungstages. 
Bisher haben sich etwa 100 Bedienstete 
des Bundesho.uses freiwillig an den 
Ausbildungslehrgängen für Erweiter
ten Selbstschutz - je Lehrgang 20 bis 
25 Personen - beteiligt. Sie und viele 
Angehörige verschiedener Bundesmini
sterien, die gleichfa lls bereits an Selbst
schutzlehrgängen teilnahmen, haben 
für alle sonstigen Bundesbediensteten, 
für die gleiche Vor,:mssetzungen gelten. 
ein gutes Beispiel gegeben. C. S. 

Auf dem Ubungsgelände des BlSV in Bonn 
wurden die Bediensteten des Bundeshouses 
im Erwe iterten Selbstschutz ausgebildet. 

Praktischer Unte rricht und 
Unte rweisung am Gerät 

Ein Brandob jekt wird auf dem Ubungsgelände 
des BLSV in Bonn durch Bundeshaus-Bedien
stete aus drei Schlauch leitungen bekämpft. 

Nach der Löschübung müssen di e Schläuche 
gere in igt werden. 
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Der Bundesluftschulzverband hat für die Helfer im Selbstschutz, die 
ein eigenes Kraftfahrzeug besitzen, eine Autoplakette geschaffen, die 
an der Windschutzscheibe oder am Heckfenster der Fahrzeuge ango
bracht wird . Die Plakette wird durch die landesstellen und die örtlichen 
Dienststellen unter den nachstehenden Bedingungen verliehen und aus
gegeben. 

Mit dem Anbringen der Plakette an seinem Fahrzeug erkennt der 
Helfer folgendes an: 
1. Er erklört sich bereit, sich im Straßenverkehr jederzeit vorbildlich zu 

verhalten. 
2. Er verpflichte. sich, bei Unfällen im Straßenverkehr zur Hilfeleistung. 

soweit dies in seinen Kräften steht. 
3. Er verpflichtet sich, in seinem Fahrzeug eine Autoapotheke mitzu

führen , um 99f. selbst Erste Hilfe leisten oder anderen Hilfsföh igen 
das Material zur ersten Hilfeleistung zur Verfügung stellen zu können. 

4. Das Recht zum Führen der Plakette am Kraftfahrzeug kann wider
rufen werden. 


